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A. Begründung 

I. Planungsgegenstand 

1.0 Anlass der Planaufstellung 

Der Gemeinderat der Stadt Vi l l ingen-Schwenningen hat in seiner öffent l ichen 
Sitzung am 04.10.1995 die Aufstel lung des Bebauungsplanes "Unter dem Dorf“ 
im Stbz. Obereschach beschlossen. 
Gemäß Ausweisung des Flächennutzungsplans 2009 der Verwaltungsgemein-
schaft  Vi l l ingen-Schwenningen ist  eine maximale Flächengröße von 3,0 ha für 
das Neubaugebiet vorgesehen. 
Das Gewerbegebiet sol l  s ich zwischen der Niedereschacher Strasse im Norden 
und der Geländekante zur Eschachaue im Süden angesiedelt  werden. Westl ich 
wird es durch die bestehende Wohnnutzung des Ortsetters und öst l ich durch 
den zur Aubenmühle führenden bestehenden Hohlweg begrenzt.  
Der Bebauungsplan hat das Ziel ,  im Bereich des Gewanns „Unter dem Dorf" ein 
Gewerbegebiet zu entwickeln, um somit,  bezogen auf den ört l ichen Bedarf,  die 
gewerbl iche Entwicklung zu stützen und Betriebsverlagerungen im Sinne der 
Bereinigung von problematischen Gemengelagen ermöglichen zu können. 
Darüber hinaus umschl ießt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Flächen, 
die, im Rahmen der Berücksicht igung des Belangs Natur und Landschaft ,  not-
wendige Kompensat ionsmaßnahmen im Sinne des § 1a Baugesetzbuch aufneh-
men sol len. 

2.0 Plangebiet 

2.1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Räumliche Abgren-
zung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 178 – 182, 
185, 186, 186/1, 187 und Tei le der Flurstücke 161, 177, 177/7 der Gemarkung 
Obereschach. 
Das Plangebiet l iegt öst l ich des Ortskerns des Stadtbezirks Obereschach und 
wird begrenzt durch  
−   die Eschachaue −  im Süden  
−   die Niedereschacher Straße −  im Norden 
−   den Hohlweg zur Erschl ießung der  Auben
 mühle 

−  im Osten 

−   den bestehenden Siedlungsrand Obereschachs −  im Westen 

 

2.2 Bestandssituation und derzeitige Nutzung 

Das Plangebiet stel l t  s ich als eine bislang vorwiegend als Acker- und Grünland 
genutzte Fläche dar. Südl ich an die Niedereschacher Strasse angrenzend be-
f indet sich ein Gewerbebestand mit einer  Flächengröße von derzeit  ca. . . .  ha 
der planungsrechtl ich aufzunehmen und zu sichern ist .  
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2.3 Flora und Fauna 

Innerhalb des Planungsgebietes bef inden sich südl ich der geplanten gewerbl i-
chen Nutzung ausgedehnte Gehölzstrukturen, die überwiegend aus Eiche, E-
sche, Weide und Schlehen bestehen und zum Tei l  Bedeutung nach § 24 a Lan-
desnaturschutzgesetz haben. Insbesondere in diesem so wie im südl ichen An-
schluss hieran sind auentypische Artenvorkommen mit entsprechenden Insek-
ten- und Vogelhabitaten vorhanden. Bestimmt wird dieser Bereich durch 
Feuchtwiesen, die durch eine ausgedehnte Hochstaudenf lur mit  zahlreichen 
Seggen- und Binsenarten charakterisiert  wird. Diese Feuchtwiese entwickelt  
s ich bis in den Bereich der Wehranlage und wird dann abgelöst von einem 
standortgerechten Gehölzbestand. Oberhalb der Wehranlage befindet sich eine 
Feuchtbrache, in deren Artenspektrum Rohrlandsgras, verschiedene Seggen 
und Sumpfdotterblumen als typische Arten vorkommen. Weiter westl ich schl ießt 
s ich eine regelmäßig gemähte Glatthaferwiese (Fettwiese) an. Erst  oberhalb 
dieser Flächen bef indet sich, jenseits des bereits erwähnten Gehölzr iegels, 
dann der Rand der bislang ackerbaul ich-intensivgenutzten Flächen. 
Der Eingri f f ,  der durch den Bebauungsplan vorbereitet  wird, beinhaltet einen 
vol lständigen Verlust dieser landwirtschaft l ich genutzten Flächen. 

2.4 Baugrund – Geologie – Hydrologie 

Das Plangebiet l iegt laut Bodengutachten des Büros Dr.  König (4-02) im Grenz-
bereich zwischen dem mitt leren und oberen Buntsandstein. Dies sind verwit te-
rungsanfäl l ige, plat t ige Sandsteine und rote Schiefertone. In unterschiedl icher 
Mächtigkeit  bef inden sich oberhalb der anstehenden Sandsteine Verwitterungs- 
und Gehängelehm, der vor Ort entstanden ist oder sich mehr oder weniger stark 
talwärts bewegt hat.  Als Deckschicht wurde der unter dem Ackerboden anste-
hende Verwit terungs- und Gehängelehm bezeichnet. Es handelt  sich um sandig 
bis stark sandige, schwach tonige Schluffe meist mit e inzelnen Steinen und Blö-
cken. Bei der darunter anstehenden Buntsandsteinschicht handelt  es sich um 
platt ige Sandsteine, z. T.  mit  tonigen Schluf fsteineinschaltungen, die deutl ich 
aufgelockert  sind. 
Somit  entspricht die jetzige landwirtschaft l iche Nutzung, abgesehen von der 
eigentl ichen Talaue, den geologischen Verhältnissen. Dagegen sind die Böden 
im Bereich der Gewässerbi ldungen und der Beimengungen von meist lehmigen 
Bestandtei len schwer durchlässig und damit  für eine Wiesenkultur bzw. als 
Brachfläche geeignet. Somit ist  davon auszugehen, dass die geplanten gewerb-
l ichen Flächen eine mitt lere bis starke Wasserdurchlässigkeit  aufweisen und die 
Flächen in Nähe der Eschach eher gering durchlässig sind. 
Das Plangebiet l iegt vol lständig in der Wasserschutzzone I I I .  Grund- oder 
Schichtenwasser wurde im Rahmen der Entnahme von Bodenproben nicht ange-
troffen. 

2.5 Klima 

Unter kl imatologische Gesichtspunkten betrachtet stel len Gewässer Tallei tbah-
nen (Kalt-  und Frischluft transport) dar. Reduziert  wird diese Transport le istung 
durch den relat iv dichten Besatz an Nadelholz. Auf Grund der geringen baul i -
chen Dichte in Obereschach bi ldet der Eschachtalraum nicht die einzige Kl ima-
lei tbahn, so dass auch nach einer Bebauung des geplanten Gewerbegebietes 
eine ausreichende Durchströmung verbleibt.  
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2.6 Erschließung 

2.6.1 Verkehrliche Erschließung 
Die äußere Erschl ießung des Plangebietes wird über die „Niedereschacher 
Straße“ (L178) sowie über die K5717 nach Schabenhausen gewährleistet .  Die 
Ortsdurchfahrt l iegt bei Stat ion 0,620, so dass das Plangebiet  zum Tei l  inner-
halb,  zum Tei l  außerhalb der Ortsdurchfahrt l iegt.  Des weiteren ermögl icht eine 
im Geländeeinschnit t  geführter Feldweg die Zufahrt zur süd-öst l ich gelegenen 
„Aubenmühle“ und in seiner Fortsetzung als kleinerer Landwirtschaftsweg die 
verkehrl iche Anbindung der südl ich des Plangebietes gelegenen Felder. 

2.6.2 Medientechnische Erschließung 
Das Plangebiet wird über den in der Eschachaue geführten Verbandskanal und 
eine das Plangebiet in Höhe der Einmündung der K 5717 in Nord-Süd-Richtung 
querende Zuleitung entsorgungstechnisch erschlossen. Öst l ich das Plangebiet  
tangierend besteht eine 20KV-Frei lei tung. 

3.0 Planerische Ausgangssituation 

3.1 Eigentumsverhältnisse 

Die Gesamtf läche des Plangebiets bef indet sich mit  Ausnahme des Flurstücks 
Nr. 181 und der Tei l f lächen der Flurstücke Nr.  177, und 177/7 im Eigentum der 
Stadt Vi l l ingen Schwenningen. 

3.2 Bauleitplanung 

3.2.1 Flächennutzungsplan 
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft  Vi l l ingen-
Schwenningen fasste am 30.03.1994 den Beschluss zur Aufstel lung eines neu-
en Flächennutzungsplanes. 
Nach der Genehmigung des Flächennutzungsplanes durch das Regierungsprä-
sidium Freiburg im November 1997 ist das Verfahren mit  der Amtl ichen 
Bekanntmachung im Februar 1998 zum Abschluss gebracht worden. Der 
Flächennutzungsplan ist seit  dem 28.02.1998 wirksam. 
Der Flächennutzungsplan weist für das Plangebiet  eine gewerbl iche Baufläche 
für die Bestandsnutzung sowie als südl iche Erweiterung eine Baufläche für ein 
eingeschränktes Gewerbe aus. Die Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit  für das geplante Gewerbegebiet gegeben. 
Der geplante angrenzende Landschaftspark ist  b islang nicht Bestandtei l  der 
Ausweisungen des Flächennutzungsplanes. In Absprache mit  dem Regierungs-
präsidium Freiburg sol l  der Flächennutzungsplan bei nächster Gelegenheit  dies 
bezügl ich angepasst werden.  
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3.2.2 Örtl iches Planungsrecht 
Das Plangebiet l iegt im Außenbereich. Die Zulässigkeit  von Vorhaben r ichtete 
sich nach § 35 BauGB. 
Die vorgesehene Bebauung wäre ohne Aufstel lung des Bebauungsplanes nicht 
möglich. 

3.3 Landschaftsplan 

Der am 15.12.1993 vom Gemeinderat genehmigte Landschaftsplan tr i f f t  für das 
Plangebiet die Aussage, dass im Rahmen der Aufstel lung des Bebauungsplanes 
ein Grünordnungsplan zu entwickeln ist .  
Das Gebiet wurde aus kl imatischen und wasserwirtschaft l ichen Gründen als 
problematisch hinsicht l ich einer mögl ichen Bebauung bewertet.  Die Schutzgüter 
Boden, Wasser,  Kl ima/ Luft ,  Biotope und Landschaft und Erholung würden bei 
einer mögl ichen Bebauung in Mit le idenschaft gezogen werden. 
Generel l  sol len der räumliche Bezug zwischen Landschaft  und Siedlung durch 
gestal ter ische Maßnahmen herausgearbeitet werden. 
Der Eschachtalraum ist  als Fläche mit schützenswertem Grünbestand für Maß-
nahmen zum Schutz,  zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft  ge-
kennzeichnet worden. 

3.4 Regionalplan 

3.4.1 Regionalplan 1977, Raumnutzungskarte 
Das Plangebiet „Unter dem Dorf“ ist  als landwirtschaft l iche Fläche dargestel l t .  
Darüber hinaus sol l  der Bereich vorrangig der „Ferienerholung“ dienen. 

3.4.2 Entwurf Regionalplan 1999 
In der Raumnutzungskarte des Entwurfs ist  das Plangebiet  „Unter dem Dorf“ als 
Vorrangflur und somit  als schutzbedürft iger Bereich für die Bodenerhaltung und 
Landwirtschaft  ausgewiesen 

3.5 Schutzgebiete/ Schutzbestimmungen 

3.5.1 Trinkwasserschutz 
Das Plangebiet l iegt innerhalb der ausgewiesenen Trinkwasserschutzzone II I  
des Wasserschutzgebietes „Oberer Brühl“ gem. Rechtsverordnung vom 
18.04.1974. Die in der Rechtsverordnung festgesetzten Bestimmungen sind ein-
zuhalten. Von der Err ichtung von Erdwärmesonden sol l te abgesehen werden 

3.5.2 Schutz nach baden-württembergischen Naturschutzgesetz 
Als geschützte Bereiche im Sinne des § 24a Landesnaturschutzgesetzes sind 
die Feuchtwiesen und Feuchtbrachen sowie die oberhalb der Hangkante bef ind-
l ichen Heckenstrukturen der „Oberen Auben“ anzusprechen. 
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3.5.3 FFH-Gebiet 
Die Eschach wurde im Rahmen von Natura 2000 als ein Gebiet gemeinschaft l i -
cher Bedeutung nach FFH-Richt l inie benannt.  Das FFH-Gebiet t rägt den Namen 
„Eschachtal und Seitentäler“ mit  der Gebiets-Nr. 7817302. 
Auf Grund der besonderen Sensibi l i tät  des Bereiches gelten trotz der geringen 
Größe des geplanten Gewerbegebietes als recht l iche Rahmenbedingungen die 
Maßgaben des § 19c und d des Bundesnaturschutzgesetzes (Verträgl ichkeits-
prüfung). 
Das geplante Gewerbegebiet „Unter dem Dorf“ reicht nicht in die Abgrenzung 
des FFH-Gebietes hinein, dessen nördl iche Gebietsgrenze durch den Mühlkanal 
gebi ldet wird und dann weiter unterhalb der Heckenstruktur verläuft .  Die im 
Rahmen der Gewerbegebietsplanung vorgesehene Umwandlung der ackerbau-
l ich genutzten Flächen in extensive Wiesenbereiche l iegt schon außerhalb der 
ausgewiesenen FFH-Fläche. An der schmalsten Stel le verbleiben zwischen der 
Grenze des FFH-Bereiches und dem Gewerbegebiet  (geplant) mindestens 65 
Meter.  
Die Ausweisung des FFH_Gebietes „Eschachtal und Seitentäler“ ist  in erster 
Linie auf das Vorkommen der „Kleinen Flussmuschel“ (unio crassus) zurückzu-
führen (Code-Nr. 1032). Sie ist  in dem betref fenden Gebiet die einzig vorkom-
mende Tier- und Pf lanzenart nach Anhang 2 der FFH-Richtl inie und zählt  nicht 
zu den pr ior i tären Arten. 
Die Ausweisung des Gebietes, insbesondere auf Grund des Vorkommens der 
„Kleinen Flussmuschel“,  macht deutl ich, dass es sich bei der Ausweisung weni-
ger um den Schutz des gesamten Talraumes, sondern insbesondere um den 
Schutz des Lebensraumes dieser Moluskenart handelt ,  d ie auf den engeren 
Gewässerbereich beschränkt ist .  Nach dem Datenblatt  zur „Kleinen Flussmu-
schel“ können folgende Handlungen zu einer erhebl ichen Beeinträchtigung füh-
ren: 
•  Nährstoff- ,  Schwebstoff-,  Pf lanzenschutzmittel- ,  Schadstoffeintrag 
Eintrag von Feinsedimenten, die zu einer Zersetzung des Kieslückensystemes 
führen 
Unterhaltungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf die Gewässersohle 
Veränderungen der natürl ichen Gewässerstruktur 
Aussetzen nicht lebensraumtypischer Tierarten 
Intensive Freizeitakt ivi täten 
Die Aufzählung macht deut l ich, dass sich mögl iche Beeinträchtigungen, die von 
dem geplanten Gewerbegebiet  ausgehen, insbesondere auf die Thematik der 
schadlosen Ableitung des Oberf lächen- und Schmutzwassers einschränken las-
sen können. Da für das Gewerbegebiet  die Entwässerung im Trennsystem an-
gedacht ist ,  ist  d ie schadlose Ableitung des Schmutzwassers gewährleistet.  Im 
Bereich des anfal lenden Oberf lächenwassers ist  vorgesehen dieses auf den 
Grundstücken zu sammeln und durch entsprechende Einrichtungen (Ölabschei-
der etc.)  auch in Gefahrensituat ionen kontrol l iert  abführen bzw. sammeln zu 
können. Das saubere Oberf lächenwasser ist  über ein getrenntes Leitungssys-
tem – das Bodengutachten schlägt hierzu eine Muldenversickerung vor – einem 
Vorklärbecken (Schi l fk läranlage) zuzuführen und dann, nach ausreichender 
Reinigung, an ein anschl ießendes Retent ions- und Versickerungsbecken weiter-
zulei ten. 
Mit  der zuständigen Wasserwirtschaftsbehörde zu klären ist ,  in wie weit  her-
schießendes Wasser nach starker Verdünnung der Eschach zugeführt werden 
darf oder getrennt abzuleiten ist.  
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Eine Belastung des Gewässers ist  somit durch entsprechende Maßnahmen aus-
zuschl ießen. Durch die Aufgabe der intensiven landwirtschaft l ichen Nutzung 
und die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen wird die Gewässerbelastung in 
diesem Gewässerabschnit t  voraussicht l ich verr ingert .  
Somit  kommt die Verträgl ichkeitsprüfung gemäß § 19c und d Bundesnatur-
schutzgesetz zu dem Ergebnis,  dass es durch das geplante Gewerbegebiet zu 
keinen erhebl ichen Beeinträcht igungen des angrenzenden FFH-Gebietes in sei-
nen Erhaltungszielen oder den Schutzzweck maßgebl ichen Bestandtei len 
kommt. Eine t iefer gehende Prüfung (Ausnahmeprüfung) ist  somit verzichtbar, 
da die mögl ichen Beeinträchtigungen nicht FFH-relevant sind. 

3.6 Sonstige, planungsrelevante Satzungen, Verordnungen oder  
 Gutachten 

3.6.1 Baumschutzsatzung 
Seit  dem 04.06.1994 gi l t  für die Stadt Vi l l ingen-Schwenningen eine Baum-
schutzsatzung, die al le Bäume mit einem Mindeststammumfang von 0,8 m, ge-
messen in 1,0 m über dem Boden, unter Schutz stel l t .  
Mehrstämmige Bäume stehen ebenfal ls unter Schutz, wenn die Summe ihrer 
einzelnen Stammumfänge 1,0 m über dem Boden 1,2 m beträgt. 
Dem Schutz dieser Satzung unterstehen auch Baumreihen und Baumgruppen 
mit mehr als vier Bäumen, soweit  diese, in 1,0 m Höhe über dem Erdboden ge-
messen, einen Stammumfang von mindestens je 0,4 m erreichen. 
Als schützenswert angeführt werden Bäume der Arten Eibe, Stechpalme, Wal-
nuss und Eßkastanie, wenn der jewei l ige Stammumfang in 1,0 m Höhe 0,4 m 
beträgt.  
Unter Schutz gestel l t  werden auch die nach § 7 der Satzung vorgenommenen 
Ersatzpf lanzungen. 
Nicht unter die Schutzbest immungen der Satzung fal len Bäume, die zum Wei-
terverkauf in Baumschulen und Gärtnereien gezogen wurden, sowie Bäume, die 
bereits durch die §§ 21, 22 oder 24 NatSchG-BW geschützt sind. 

3.6.2 Vorprüfung des Einzelfalles (UVP-Gesetz) 
Nach dem Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsricht l in ie, § 3c, ist  für be-
st immte Vorhaben eine al lgemeine Vorprüfung des Einzelfal les vorzusehen. Es 
ist  eine Umweltverträgl ichkeitsprüfung dann durchzuführen, wenn das Vorhaben 
nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf Grund überschlägiger Prüfung 
unter Berücksicht igung der in der Anlage 4 aufgeführten Kri ter ien erhebl iche 
nachtei l ig Umweltauswirkungen haben kann. 
Für das Gewerbegebiet „Unter dem Dorf“ ist  nicht eindeutig zu klären, in wie 
weit  trotz seiner geringen Größe eine Vorprüfung als ein sonst iger Städtebau-
projekt gem. Anlage 1, Unterpunkt 18.7 notwendig wird. Die wesent l ichen Kri te-
r ien der Vorprüfung sind im folgenden jedoch behandelt  worden. 
 



Stadt Vi l l ingen-Schwenningen 
 
 
 

25. Juni 2003  Seite 12 von 46 
 

(Auszug aus dem Bericht zur Vorprüfung des Einzelfal ls gem. UVP-Gesetz) 
 
Ausgangslage: 
 
Das geplante Gewerbegebiet „Unter dem Dorf“ bef indet sich am öst l ichen 
Ortsausgang von Obereschach, südl ich der Niedereschacher Straße. Al le 
Flurstücke im eigent l ichen geplanten Gewerbegebiet  sind heute entweder schon 
in der gewerbl ichen Bestandsnutzung oder landwirtschaft l ich (überwiegend A-
ckerbau) genutzt .  Der südl iche Anschluss wird durch einen hochsensiblen Land-
schaftsraum, der das natürl iche Umfeld der Eschach bi ldet,  geprägt. Diese Flä-
chen sind entweder nur extensiv oder gar nicht landwirtschaft l ich genutzt .  Diese 
Flächen haben einschl ießl ich des dort bef indl ichen Mühlkanals Biotopcharakter.  
 
Rechtl icher Rahmen: 
 
Das Gebiet ist  deshalb von besonderer Sensibi l i tät ,  da die angrenzende badi-
sche Eschach ein im Rahmen von Natura 2000 vorgeschlagenes FFH-Gebiet,  
insbesondere auf Grund des Vorkommens der kleinen Flussmuschel,  ist .  Auch 
wenn es sich auf Grund der verhältnismäßig geringen Flächengröße nur um ein 
kleines Gewerbegebiet handelt ,  gelten im Rahmen der folgenden Ausführungen 
die wesentl ichen Kri ter ien, für eine Vorprüfung von Projekten und Plänen ge-
mäß § 19 c und d Bundesnaturschutzgesetz (Verträgl ichkeitsprüfung) und der 
UVP-Vorprüfung im Einzelfal l  gemäß § 3 c Abs. 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträgl ichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Beschreibung des Gebietes 
 
Im geplanten Gewerbegebiet selbst bef inden sich am Südrand ausgedehnte Ge-
hölzstrukturen, die überwiegend aus Eiche, Esche, Weide und Schlehe beste-
hen und z. T. Bedeutung nach § 24 a Landesnaturschutzgesetz haben. Nach 
einer schon im Vorfeld vorgenommenen Umplanung bleiben sämtl iche darge-
stel l ten Gehölzbestände erhalten und bekommen einen ausreichenden Puffer zu 
den eigentl ichen Gewerbeflächen.  
 
Im Rahmen der Planung ist  vorgesehen, die landwirtschaft l iche Nutzung auf den 
Flst.  178, 179, die vom Gewerbegebiet zur Eschach hin orient iert  sind, vol l-
ständig aus der landwirtschaft l ichen Nutzung zu nehmen und mit der 
Bezeichnung Landschaftspark als extensive Wiesenf läche zu nutzen. Weiterhin 
ist  am Südostrand des Gebietes ein Regenvorklärbecken mit  anschl ießender 
Regenrückhalte- und –versickerungsfläche geplant,  die entsprechend der 
Aussagen des Bodengutachtens dimensioniert  werden muss. Somit wird das 
Gewerbegebiet auf Grund der sensiblen Situat ion einen weit  
überdurchschnit t l ichen Grünflächenantei l  aufweisen. 
 
Flora und Fauna 
 
In dem Gebiet „Unter dem Dorf“ sind, insbesondere im südl ichen Anschluss des 
Gebietes, auentypische Artenvorkommen mit entsprechenden Insekten- und Vo-
gelhabitaten vorhanden. Dieser Südrand außerhalb des Gewerbegebietes wird 
von Feuchtwiesen best immt, die durch eine ausgedehnte Hochstaudenf lur mit  
zahlreichen Seggen- und Binsenarten charakterisiert  wird. Diese Feuchtwiese 
zieht sich bis in den Bereich der vorderen Wehranlage hoch. Die Wehranlage 
seit l ich des Mühlkanals weist  einen standortgerechten Gehölzbestand auf.   
 
Oberhalb der Wehranlage befindet sich eine Feuchtbrache, in deren Artenspekt-
rum Rohrlandsgras, verschiedene Seggen und Sumpfdotterblumen als typische 
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Arten vorkommen. Weiter westl ich schl ießt sich eine regelmäßig gemähte Glatt-
haferwiese (Fettwiese) an. Erst  oberhalb dieser Flächen bef indet sich dann der 
Rand des eigentl ichen Gewerbegebietes, das nördl ich der schon erwähnten er-
haltenswerten und zu erhaltenden Gehölzr iegeln die schon angesprochenen 
standortf remden ackerbaul ichen und intensiv genutzten landwirtschaft l ichen 
Flächen aufweist.  
 
Geologie und Boden 
 
Das Untersuchungsgebiet l iegt laut Bodengutachten vom Büro Dr. König (4-02) 
im Grenzbereich zwischen dem mitt lerem und oberem Buntsandstein.  Dies sind 
verwit terungsanfäl l ige, platt ige Sandsteine und rote Schiefertone. Mit  unter-
schiedl icher Mächtigkeit  bef indet sich oberhalb der anstehenden Sandsteine  
Verwit terungs- und Gehängelehm, der Vor-Ort entstanden ist oder sich mehr 
oder weniger stark talwärts bewegt hat.  Als Deckschicht wurde der unter dem 
Ackerboden anstehende Verwitterungs- und Gehängelehm bezeichnet.  Es han-
delt  sich um sandige bis stark sandige,  schwach tonige Schluffe meist mit e in-
zelnen Steinen und Blöcken. Bei der darunter anstehenden Buntsandstein-
Unterschicht handelt  es sich um klüft ige, plat t ige Sandsteine, z.T. mit tonigen 
Schluffstein-Einschaltungen, die deut l ich aufgelockert  sind. 
 
Somit  entspricht die landwirtschaft l iche Nutzung, abgesehen von der eigent l i -
chen Talaue ,  den geologischen Verhältn issen. Dagegen sind die Böden im Be-
reich der Gewässerbi ldungen und der Beimengung von meist lehmigen Bestand-
tei len schwer durchlässig und damit  für eine Wiesenkultur bzw. als Brachf lä-
chen geeignet. Somit ist  davon auszugehen, dass die eigent l ichen gewerbl ichen 
Flächen außerhalb der engeren Talaue auf dem Bundsandstein eine mitt lere bis 
starke Wasserdurchlässigkeit  aufweisen (siehe Bodengutachten) und die Flä-
chen in der Nähe der Eschach eher gering durchlässig sind. 
 
Kl ima: 
 
Gewässer stel len grundsätzl ich immer unter kl imat ischen Gesichtspunkten Tal-
le i tbahnen (Kalt-  und Frischluft t ransport) dar,  wobei dies hier im Eschachtal 
durch einen relat iv dichten Nadelholzbestand reduziert  wird. Die Bebauung in 
Obereschach ist  insgesamt nicht so verd ichtet,  dass sich das Eschachtal  als 
einzige Kl imaleitbahn anbietet und auch nach der Bebauung durch das Gewerbe 
ent lang der Eschach eine ausreichende Durchströmung verbleibt.  
 
Wasserschutz: 
 
Das geplante Gewerbegebiet bef indet sich vol lständig in der Wasserschutzzone 
I I I .  Deshalb müssen auch entsprechende Auflagen, die sich aus der Wasser-
schutzverordnung ergeben, eingehalten werden. Auf der einen Seite wird sich 
eine Verr ingerung der Versickerungsrate durch die f lächenhafte Versiegelung 
ergeben, die aber auf der anderen Seite durch die Umnutzung der ackerbaul i-
chen Flächen am Südrand des Geländes durch eine extensive Wiesennutzung 
weitestgehend kompensiert  werden sol l .  Dabei ist  zu beachten, dass sich im 
Bereich der jetzt noch landwirtschaft l ichen Flächen zukünft ig der Nährstof faus-
trag, bedingt durch die ausbleibende Düngung, wesentl ich verr ingern wird. 
Grundwasser oder Schichtenwasser wurde im Rahmen der Bodenuntersuchung 
nicht angetroffen. 
 
Landschaftsbi ld:  
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Der Bereich „Unter dem Dorf“ l iegt am öst l ichen Ortsausgang in Richtung Kap-
pel.  Das Gewerbegebiet  wird insbesondere vom Höhenrücken aus Richtung 
Weilersbach gut einsehbar sein.  Es ist  aber insbesondere ent lang der Eschach 
ein relat iv geschlossener Gehölzbestand vorhanden. Das Baugebiet ist  durch 
eine ergänzende Begrünung in das Umfeld einzubinden. Das Landschaftsbi ld ist  
sicherl ich neben den Fragen des Gewässer- und Bodenschutzes der sensibelste 
Bereich, der durch die geplante Bebauung beeinträchtigt  wird. 
 
Umwelterhebl ichkeitsprüfung/Flächennutzungsplan 
 
Die für das Gebiet durchgeführte Umwelterhebl ichkeitsprüfung entsprechend 
dem Prüffragenkatalog der Stadt Vi l l ingen-Schwenningen weist insbesondere 
eine hohe visuel le Beeinträchtigung des Landschaftsraumes durch diese sporn-
art ige Entwicklung am öst l ichen Ortsrand auf. Darüber hinaus wird auf die mög-
l iche Verr ingerung der Grundwasserqual i tät und -anreicherung in der Wasser-
schutzzone II I  hingewiesen, wobei dies durch geeignete Maßnahmen der Ober-
f lächenwassertrennung, -ablei tung, -vorreinigung und weit f lächigen Versicke-
rung ausgeschlossen werden muss. Darüber hinaus wurden in der Umwelterheb-
l ichkeitsprüfung die durch die Bebauung anstehenden Rel iefveränderungen 
durch die Baumaßnahmen selber und die hohe Bodenbeeinträchtigung durch 
den Versiegelungsgrad (GRZ 0,8) angesprochen. Dabei ist  aber davon auszu-
gehen, da es sich überwiegend um kleinere Betr iebe zur Abdeckung des Ge-
werbeflächenbedarfs der Ortschaft  Obereschach handelt ,  dass sich die Rel ief-
veränderungen durch entsprechende Festsetzungen des Bebauungsplanes mi-
nimieren lassen.  
 
Die im Steckbrief Nr. 43 zum Flächennutzungsplan dargestel l ten Minderungs-
maßnahmen werden durch die schon angesprochenen planerischen Vorgaben 
eingehalten. Die geplante Bebauung rückt mindestens 10 – 15 m von der beste-
henden Hangkante ab und ermöglicht eine ausreichende Abschirmung des Ge-
werbegebietes durch eine zusätzl iche Begrünung. Auch wird auf baul iche Riegel 
quer zum Talzug verzichtet.   
 
Das versickerungsfähige Oberf lächenwasser von den unbelasteten Gewerbef lä-
chen sol l  gesammelt ,  abgeleitet,  in einem Vorklärbecken vorgereinigt und dann 
in einem Versickerungsbecken zur breit f lächigen Versickerung gebracht wer-
den. Das dann evt l .  überschießende Wasser bei Hochwasser darf  nach Abstim-
mung mit der Wasserwirtschaft  in die Eschach abgeschlagen werden bzw. bei 
Vorlage noch strengerer Auflagen in den Schmutzwasserkanal abgeführt wer-
den. Die in den Steckbriefen des Flächennutzungsplanes angesprochene an-
spruchsvol le Gestaltung wird mit  der Ergänzung der Randbegrünung, der Zwi-
schenbegrünung und der Extensivierung der wirtschaft l ichen Nutzung weitest-
gehend erreicht.  
 
Eingri f fs- und Ausgleichsbi lanz/ Ausgleich 
 
Eine vorläuf ige Eingri f fs- und Ausgleichsbi lanzierung kommt zu dem Ergebnis,  
dass sich trotz der dargestel l ten Maßnahmen ein geringes Defizi t  ergeben wird. 
Der dann noch notwendige Ausgleich ist  durch entsprechende noch detai l l iert  
festzulegende Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Eschach vorzusehen 
und wird im weiteren Verfahren konkret isiert ,  da die genauen Ergebnisse des 
zurzeit  in Bearbeitung befindl ichen Gewässerentwicklungsplanes abgewartet  
werden sol len. 
 
Da bei Einbeziehung al ler Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der Extensivierung 
der Landwirtschaft  und der vorgesehenen Versickerungsmaßnahmen und Ge-
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hölzpf lanzungen nur ein geringes Defizi t  verbleibt,  wird sich eine Umgestal-
tungsmaßnahme im Bereich der Aubenmühle (Rückbau eines Sohlabsturzes) als 
zusätzl icher Ausgleich anbieten. 
 
§ 24a-Biotope/Grünlandkart ierung 
 
Auch die schon angesprochenen § 24a-Biotope nach Landesnaturschutzgesetz 
l iegen südlich des geplanten Gewerbegebietes und werden wie schon ausge-
führt  -es handelt  sich hier um ausgedehnte Heckenstrukturen- vol lständig erhal-
ten bzw. werden punktuel l  sogar durch die Pf lanzung standortgerechter Gehölze 
ergänzt.  Somit ist  eine Schädigung dieser § 24a-Biotope bei satzungsgemäßer 
Umsetzung des Gewerbegebietes auszuschl ießen. 
 
Auch die im Rahmen einer Grünlandkart ierung im Jahre 1992 durch die Bezirks-
stel le für Naturschutz und Landschaftspf lege ausgewiesenen Flächen im Be-
reich der schon dargestel l ten Feuchtwiesen zwischen Mühlkanal und Eschach 
werden durch das geplante Gebiet nicht tangiert  bzw. der Nährstoffeintrag in 
diese Flächen wird durch die Aufgabe der ackerbaul ichen Nutzung sogar redu-
ziert .  Somit  können auch diese extensiven Grünlandflächen zukünft ig besser 
geschützt werden. 
 
Vorprüfung des Einzelfal ls (UVP-Gesetz) 
 
Nach dem Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsricht l in ie, § 3 c, ist  für be-
st immte Vorhaben eine al lgemeine Vorprüfung des Einzelfal les vorzusehen. Es 
ist  eine Umweltverträgl ichkeitsprüfung dann durchzuführen, wenn das Vorhaben 
nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf Grund überschlägiger Prüfung 
unter Berücksicht igung der in der Anlage 4 aufgeführten Kri ter ien erhebl iche 
nachtei l ige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Auch wenn nach Anlage 1, Unterpunkt 18.7, nicht ganz eindeutig feststeht,  ob 
das Gewerbegebiet „Unter dem Dorf“ auf Grund der insgesamt geringen zuläs-
sigen Grundfläche als sonst iges Städtebauprojekt überhaupt unter diese al lge-
meine Vorprüfung fäl l t  (Prüfung entfäl l t  bei einer Grundf läche kleiner 20.000 
qm), wurden trotzdem im Rahmen der vorgestel l ten Ausführungen die wesentl i -
chen Kri ter ien der Vorprüfung nach Anlage 4 abgearbeitet .  
 
Die Art der Festsetzungen des Gewerbegebietes wird dafür sorgen, dass stark 
emitt ierende Betriebe innerhalb des Gebietes auszuschl ießen sind. Der ab-
schl ießende Katalog der zulässigen Betr iebe ist dem Bebauungsplanentwurf zu 
entnehmen. Auch auf die Fragen der mögl ichen Umweltverschmutzung und -
belastung und des mögl ichen Unfal lr is ikos, insbesondere beim Umgang mit  
Wasser und wassergefährdenden Stoffen, wurde in den vorgestel l ten Ausfüh-
rungen eingegangen bzw. sind entsprechende Darstel lungen den text l ichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zu entnehmen. 
 
Die ökologische Empfindl ichkeit  des Gebietes und der angrenzenden Flächen 
wurde ausführl ich er läutert .  Die Nutzungsabsichten und der vorhandene Schutz-
gebietsstatus sind dargestel l t .  Auch die Fragen zur Thematik Wasserschutzzone 
und mögliche Auf lagen wurden abgehandelt  bzw. sind den text l ichen Festset-
zungen des Bebauungsplanes zu entnehmen. Detai l f ragen sind noch mit  den 
zuständigen Stel len (Amt für Wasser- und Bodenschutz) abzust immen. Die mög-
l ichen Auswirkungen des gewerbl ichen Bauvorhabens sind aufgeführt  worden 
und die Wahrscheinl ichkeit  von Auswirkungen, insbesondere beim maßgebl i-
chen Thema Wassergefährdung, er läutert.  Somit ist  aus unserer Sicht der Kri te-
r ienkatalog für die Vorprüfung des Einzelfal les ausreichend abgearbeitet  wor-
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den. Diese Abarbeitung kommt genauso wie bei der Prüfung nach der FFH-
Richt l in ie zu dem Schluss, dass durch das geplante Gewerbegebiet entspre-
chend § 3 c UVP-Gesetz keine erhebl ichen nachtei l igen Umweltauswirkungen 
ausgehen werden und somit  die Bebauung bei Umsetzung al ler geplanten Aus-
gleichsmaßnahmen als insgesamt umweltverträgl ich einzustufen ist .  
 

3.6.3 Umwelterheblichkeitsprüfung 
Die für das Gebiet durchgeführte Umwelterhebl ichkeitsprüfung entsprechend 
dem Prüffragenkataloges der Stadt Vi l l ingen-Schwenningen weist insbesondere 
eine hohe visuel le Beeinträchtigung des Landschaftsraumes durch die geplante 
spornart ige Entwicklung am öst l ichen Siedlungsrand auf.  Darüber hinaus wird 
auf eine mögl iche Verr ingerung der Grundwasserqual i tät und Anreicherung in 
der Wasserschutzzone II I  h ingewiesen, wobei dies durch geeignete Maßnahmen 
der Oberf lächenwassertrennung, -ableitung, -vorreinigung und weit f lächigen 
Versickerung reduziert werden kann. 
Die anstehenden Rel iefveränderungen durch die vorberei teten Baumaßnahmen 
selber sowie die Bodenversiegelungen infolge der Erschl ießungsmaßnahme 
sind als weitere negat ive Folgewirkungen angeführt.   
Da das Gewerbegebiet jedoch vorrangig für ansässige Betriebe mit kleinen und 
mitt leren Betriebsgrößen dienen sol l ,  ist  eine Rel iefveränderung begrenzbar.  
Die geplante Bebauung hat einen Abstand von 10 – 15 Metern zur Hangkante 
einzuhalten. Hierdurch ist  eine ausreichende Abschirmung des Gewerbegebiets 
durch eine zusätzl iche Eingrünung zu gewährleisten. 
Auf r iegelart ige Bebauungen quer zum Talzug ist  zu verzichten. 
Der Eingri f f  in Natur und Landschaft  ist  auszugleichen. 



Stadt Vi l l ingen-Schwenningen 
 
 
 

25. Juni 2003  Seite 17 von 46 
 

II. Planbild 

1.0 Planungsziele 

Mit der Aufstel lung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtl ichen Vor-
aussetzungen zur Sicherung einer geordneten, städtebaul ichen Entwicklung im 
Hinbl ick auf eine dem Ortsbi ld angepasste und hinsicht l ich seiner Größe ange-
messenen Entwicklung des bestehenden Siedlungkörpers der Ortschaft ge-
schaffen. 
Dabei werden insbesondere folgende Ziele angestrebt:  

−  e ine Sicherung an gewerbl icher Baufläche zur vorrangigen Ei-
genentwicklung des Stadtbezirkes, 

−  Erweiterung des Siedlungsgefüges durch Nutzungszuführung von 
bislang intensiv landwirtschaft l ich genutzten Grundstücken in 
Ortsrandlage bei Gewährleistung eines ortstypischen Dichtean-
satzes, 

−  Sicherung bestehender gewerbl icher Nutzungen durch planungs-
recht l iche Sicherung, 

−  d ie Schaffung von Planungssicherheit  als Voraussetzung für In-
vest i t ionen, 

−  e ine Minimierung des realen Eingri f fs in den Naturhaushalt ,  
−  Entwicklung der Eschachaue als Naherholungsbereich 
−  Schutz der ökologisch sensiblen Talaue 
−  Führung eines Radweges ent lang der Niedereschacher Straße in 

Richtung Kappel-Niedereschach 
 
Somit  hat der Bebauungsplan einen Kompromiss zwischen 

−  den Belangen von Natur und Landschaft – ein reduzierter Flä-
chenverbrauch aus gesamtstädt ischer Sicht durch ein Höchstmaß 
baul icher Dichte bei gleichzeit iger Gewährleistung der ökologi-
schen Funktionen der lokal relevanten Schutzgüter, 

−  den Ansprüchen der anl iegenden Nutzungen hinsicht l ich der Be-
darfsdeckung im Bereich „Grünversorgung“, 

−  den Erhalt  der ortstypischen baul ichen Struktur durch einen ver-
minderten Ansatz baul icher Dichte, 

−  den Interessen einer guten verkehrl ichen Anbindung des Gewer-
begebietes 

zu f inden. 
 
Diese Kompromisslösung hat,  unter Berücksicht igung des nutzungs- und stadt-
strukturel len Umfeldes, bei weitgehender planerischer Zurückhaltung, eine hin-
reichende Flexibi l i tät  der Festsetzungen zu gewährleisten. 
 
Bei der planungsrecht l ichen Umsetzung der Bauvorhaben handelt  es sich um 
die Vorbereitung eines Eingri f fs. 
 
In Berücksicht igung der Belange von Natur und Landschaft  wird eine Minimie-
rung der Folgen der Nutzungsaufnahme für den Naturhaushalt  angestrebt. 



Stadt Vi l l ingen-Schwenningen 
 
 
 

25. Juni 2003  Seite 18 von 46 
 

2.0 Wesentlicher Planinhalt 

2.1 Gewerbegebiet 

In Aufnahme der nutzungsstrukturel len Ausprägungen des Umfeldes wird das 
gesamte Plangebiet als Gewerbegebiet festgesetzt.  
Ziel  dieser Planung ist die Schaffung eines den baul ichen Bestand aufnehmen-
den Gewerbegebiet zur Arrondierung der bestehenden Siedlungsstruktur.  Die 
somit zu entwickelnden Flächen dienen vorrangig dem ört l ichen Bedarf .  
Bei einer nahezu f lächigen Überbaubarkeit  innerhalb des Gewerbegebietes be-
trägt das Maß der baul ichen Nutzung GRZ 0,6 und BMZ 5.6. Hierdurch wird der 
lokale Bezug, innerhalb der Ortschaft  s ind keine Großbetr iebe ansässig, auch 
hinsicht l ich des Maßes der baul ichen Nutzung deutl ich.  Ein Einfügen in die prä-
genden dörf l ichen Strukturen wird somit angestrebt.  
Unter Beschränkung der Höhenentwicklung der mögl ichen Bebauung wird, in 
Berücksicht igung der bestehenden topographischen Verhältnisse das Baugebiet 
durch die Hangkante nach Süden hin begrenzt. Hierdurch wird einersei ts dem 
Landschaftsbi ld und andererseits dem Schutzgut Oberf lächenwasser, resp. Fau-
na Rechnung getragen in dem ein ausreichend großer Abstand zur Eschachaue 
eingehalten wird.  

Dorfgebiet 

In öst l icher Erweiterung des Dorfgebietes wird, um dem dort ansässigen Ge-
werbebetr ieb Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und um die im Rückraum des 
jetzigen Grundstücks vorhandene Betr iebstei le verlagern zu können, eine Flä-
che mit ca. 25 m Brei te als Arrondierungsfläche mit  straßenbeglei tender Bebau-
ung festgesetzt.  Das Maß der baul ichen Nutzung entspricht dem umliegenden 
Bestand. Eine Einschränkung des Nutzungskataloges entsprechend § 5 der 
Baunutzungsverordnung erfolgt nicht.  

2.3 Verkehrsflächen 

2.3.1 Öffentliche Verkehrsflächen 
Die Niedereschacher Strasse wird in ihrem Verlauf südl ich begleitet durch den 
geplanten Radweg in Richtung Kappel.  Hierzu wird die Verkehrsf läche der Nie-
dereschacher Strasse entsprechend verbreitert .  Infolge des Radwegebaus so-
wie infolge des Baus der Planstraße A werden Böschungen mit  maximal 2,0 Me-
tern Tiefe auf die angrenzenden Gewerbeflächen fal len. 
Westl ich des bestehenden Gewerbebetr iebes wird zur inneren Erschl ießung des 
Baugebiets eine Stichstraße nach Süden geführt.  Sie beschreibt  einen Bogen 
und verläuft  hiernach in öst l iche Richtung, um vor dem den Hohlweg begleiten-
den Grünzug in einer Wendeplatte zu enden. Die Querschnit tsbreite der Plan-
straße beträgt 7.50 m und setzt sich zusammen aus: 
 
1,5 m einseitigem Gehweg (südlich verlaufend) 
6,0 m Fahrbahn. 
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2.3.2 Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
 
2.3.2.1 Zweckbestimmung: „Fuß- und Radweg“ 
Im Sinne einer Verknüpfung der Altortslage mit der Eschachaue und den südl ich 
hiervon l iegenden freien Feldf lur wird in Verlängerung der Planstraße A ein 
Fuß- und Radweg festgesetzt .  Dieser schl ießt an den bestehenden Hohlweg zur 
„Aubenmühle“ an und vernetzt somit die bestehende Siedlung mit  dem prägen-
den landschaft l ichen Element der „Eschach“. 
 
2.3.2.2 Zweckbestimmung: „Landwirtschaftl icher Weg“ 
Der bestehende Hohlweg der einerseits die „Aubenmühle“ an die „Niederescha-
cher Strasse“ anbindet und andererseits als Fuß- und Radweg, resp. landwirt-
schaft l icher Weg die freie Feldf lur erschl ießt,  wird planungsrechtl ich gesichert .  
Zu der eigentl ichen Fahrbahn wird die westl ich gelegene Böschung und somit  
das bestehende Feldgehölz, sowie in seiner Erweiterung die geplanten Feldge-
hölzf lächen als Verkehrsgrün zugeordnet. 

2.4 Grünflächen 

2.4.1 Öffentliche Grünflächen, Zweckbestimmung: „Landschaftspark“ 
Das Baugebiet wird nach Süden hin, somit zur Eschachaue, und nach Westen, 
also zum Dorfgebiet gerichtet,  begrenzt durch einen naturnah gestalteten Grün-
zug. Dieser formt im Sinne einer Ortsrandeingrünung einerseits den Siedlungs-
rand aus und schafft ,  g leichsam als Puffer,  einen f l ießenden Übergang zum an-
grenzenden Landschaftsraum. Andererseits,  im Hinbl ick auf notwendige kon-
f l iktmindernde Maßnahmen zwischen der bestehenden Wohnnutzung im Rahmen 
des Dorfgebietes und der geplanten gewerbl ichen Nutzung, t rägt er zur Minimie-
rung des Störungsgrades möglicher Betr iebe bei.  
Dieser Grünzug ist  Tei l  einer geplanten größeren Grünstruktur,  die in Offenhal-
tung der Eschachaue den Ort durchziehen sol l .  Er stel l t  s ich nicht als intensiv 
gepf legte Parklandschaft dar, sondern vielmehr als eine naturnah gestal tete, 
strukturierte Wiesenlandschaft .  Dieser naturnahe Gestal tungsansatz umfasst 
somit auch eine, im Gegensatz zu einer herkömmlichen Parkanlage, beschränk-
te Freizeitnutzung. Die Erlebbarkeit  der Anlage und ihr Freizeitwert entfal tet 
sich somit als Gesamtstruktur und mit Hi l fe tangierender Wege. 
Die Versorgung mit  siedlungsnahem Grün wird somit  gewährleistet.  Darüber 
hinaus gl iedert und strukturiert  dieser Grünzug unter Aufnahme prägender 
Landschaftselemente (Eschach) das Siedlungsgefüge Obereschachs. 
Neben Ihrer Versorgungsfunkt ion nehmen diese Grünf lächen im Sinne des § 1 a 
Baugesetzbuch Flächen zur Kompensation des Eingri f fs in Natur und Land-
schaft  auf.  So werden im Sinne der Sicherung der Grundwasserspende vor Ort  
eine Versickerungsfläche im Süd-Westen des Plangebietes angelegt,  die das 
nicht auf den Grundstücken versickerbare Niederschlagswasser aufzunehmen 
haben. 

2.5 Pflanzbindungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
 sonstigen Bepflanzungen 

Zur Gliederung des öffentl ichen Straßenraumes werden an geeigneten Stel len 
im Plangebiet  Baumpflanzungen vorgesehen, so dienen ent lang der Nieder-
eschacher Straße dem Aufbau einer Al lee. Innerhalb der Planstraße A werden 
zur Gestal tung der internen Erschl ießungsachse Baumpflanzungen vorgesehen, 
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die den Straßenzug einseit ig begleitend, das l ineare Element Straße aufnehmen 
und gleichzeit ig zur Raumbildung beitragen. 
Zur Sicherung einer Mindestdurchgrünung des Baugebietes wird abhängig von 
der jewei l igen Grundstücksgröße eine Mindestanzahl standorttypischer Laub-
bäume und Sträucher gefordert.   
Als Empfehlung wird auf die anhängige Artenl iste hingewiesen, die keinen An-
spruch auf Vol lständigkeit  erhebt und somit ergänzbar ist .  Das den landwirt-
schaft l ichen Weg westl ich begleitende Feldgehölz wird nach Norden hin er-
gänzt. 

2.6 Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
 pflanzungen 

Im Rahmen der Berücksicht igung der Belange von Natur und Landschaft wird 
die bestehende, erhaltenswerte Grünstruktur (Gehölzstreifen) innerhalb des ge-
planten, das Gewerbegebiet  südl ich begrenzenden Landschaftspark in ihrem 
Bestand planungsrechtl ich gesichert.  Ent lang des Hohlweges wird die mit Ge-
hölz bestandene Böschung planungsrecht l ich als Fläche zum Erhalt  von Bäu-
men, Sträuchern und sonst igen Bepflanzungen festgesetzt .  

2.7 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
 von Natur und Landschaft 

Im Sinne der Minimierung des Eingri f fs in Natur und Landschaft  wird, zur Siche-
rung der Grundwasserspende vor Ort,  das innerhalb des Gewerbegebietes an-
fal lende Niederschlagswasser auf den nichtüberbauten Grundstücksf lächen ü-
ber pf lanzenbestandenen, belebten Bodenschichten zur Versickerung gebracht.  
Bei ungünstigen Bodenverhältnissen sowie für Starkregenereignisse ist  mit tels 
eines Anschlusses an den Regenwasserkanal,  der letztendl ich das Nieder-
schlagswasser zu den Versickerungsf lächen transport iert  die kontrol l ierte Ab-
gabe an die Regenwasserkanal isat ion (den Vorf luter) gewährleistet und eine 
maximale Grundwasserspende vor Ort gesichert.  
Diese Versickerungsf lächen sind als Bestandtei l  des Landschaftsparks als Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pf lege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft festgesetzt.  
Eine Brauchwassergewinnung ist  zulässig.  
Im Sinne der Offenhaltung der bestehenden Wiesenstrukturen werden als Maß-
nahmen im Sinne des § 9 Abs.1 Nr.20 eine jährl iche Maht,  ein Verbot des Ein-
trags von Pflanzenschutz- oder Düngemit tel  und das Roden von Gehölzen auf 
den Wiesenflächen festgesetzt.  Darüber hinaus dient das Verbot des Pest izid- 
und Nährstoffeintrags dem Schutz der Kleinen Flußmuschel im Sinne des FFH-
Status der Eschach. 
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3.0 Textliche Festsetzungen 

Rechtsgrundlagen: 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997, zuletzt  geändert am 13.09.2001, 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 
22.04.1993, 
Planzeichenverordnung (PlanzVO) vom 18.12.1990  

3.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Im Gewerbegebiet (GE) sind die Ausnahmen nach § 8 Absatz 3 Nr. 3 BauN-
VO nicht Bestandteil  des Bebauungsplanes. 

Begründung: 

In Berücksicht igung des Ziels ein Gewerbegebiet insbesondere für 
den ört l ichen Bedarf  zu entwickeln, das eine Lösung bestehender 
Gemengelagekonf l ikte ermöglicht,  bzw. bereits ansässigen Firmen 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet,  werden auch in Anbetracht der 
beschränkten Größe des Gewerbegebietes Vergnügungsstätten aus-
geschlossen. 

 
Im Gewerbegebiet (GE) ist gemäß § 8 Absatz 3 Nr.  1 BauNVO ausnahmswei-
se pro Gewerbegrundstück nur eine Wohnung für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig, 
wenn 
 
•  sie in baulicher Einheit mit dem Gewerbebetrieb errichtet wird und 
 
•  die zugeordnete Wohnnutzung dem Gewerbebetrieb in Grundfläche 
 und Baumasse untergeordnet ist.  

Begründung: 

Def ini t ion des Ausmaßes der zulässigen Wohnnutzung innerhalb 
des Gewerbegebietes  

 
Im Gewerbegebiet (GE) sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. 
Einzelhandelsbetriebe können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn in 
diesen keine zentrenrelevanten Sortimente (siehe Anlage 3) zum Verkauf 
angeboten werden. 
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Begründung: 

In Aufnahme der Zielkonzeption der Stadt Vi l l ingen-Schwenningen 
zur Steuerung des zentrenrelevanten Einzelhandels im Sinne einer 
Stärkung der innerört l ichen, resp. innerstädtischen Lagen werden 
Einzelhandelsbetr iebe als unzulässig erklärt ,  es sei denn sie ent-
sprechen hinsicht l ich ihres angebotenen Sort iments den gutachter-
l ich belegten Vorstel lungen der Stadt.  So werden nicht zentrenrele-
vanten Einzelhandelsbetr ieben (wie z.  B. Autohandel) die Mögl ich-
keit  eröffnet sich anzusiedeln,  insbesondere jedoch versorgenden 
Einrichtungen wird der Weg in die Ortszentren gewiesen. 

3.2 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Im Gewerbegebiet1 (GE1) ist die abweichende Bauweise (a) festgesetzt,  bei 
der im Rahmen der offenen Bauweise auch Gebäudelängen über 50 m zu-
lässig sind. 

Begründung: 

Im Sinne der Typologie der Baugebiete werden im Hinbl ick auf eine 
wirtschaft l ichen Nutzung der Grundstücke Gebäudelängen von mehr 
als 50 Meter zugelassen. Gesunde Arbeitsverhältnisse werden u. a. 
durch die Notwendigkeit  des seit l ichen Grenzabstandes geschaffen. 

3.3 Nebenanlagen 

Im Gewerbegebiet1 (GE1) sind zwischen der vorderen Baugrenze und der 
Straßenbegrenzungslinie der Niedereschacher Straße (L178) Garagen und 
Nebenanlagen gemäß § 14 der Baunutzungsverordnung nicht zulässig. 

Begründung: 

Gemäß § 22 StrG ist ent lang der L 178, da es sich hier um einen 
Außenbereich handelt ,  in einer 20 Meter Tiefe, eine Anbaufreiheit  
zu gewährleisten. 

Pro Gewerbegrundstück ist eine freistehende Werbeanlage zulässig. 

Begründung: 

Im Sinne der Wahrung des Orts- und Landschaftsbi ldes wird die zu-
lässige Zahl freistehender Werbeanlagen beschränkt 
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3.4 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Die Einteilung innerhalb der Verkehrsflächen und Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand dieser Festsetzung. 

Begründung: 

Durch die Festsetzung wird verdeut l icht,  dass die in der Plangrund-
lage vorhandenen Straßeneintei lungen nicht Gegenstand des fest-
zusetzenden Planbi ldes sind. Planbi ld l iche Untertei lungen der Stra-
ßenverkehrsf lächen beziehen sich auf den Bestand oder besitzen 
ledigl ich Vorschlagswirkung. 

3.5 Flächen für Aufschüttungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind Aufschüttun-
gen zum Zwecke der Einebnung des Geländes zulässig. Die maximal zuläs-
sige Höhe der Aufschüttung in Bezug zur Neigung des natürl ichen Gelän-
des beträgt wie folgt: 
 

Geländeneigung Maximale Aufschüt-
tung 

0 % < 5 % 1,5 m 
5 % < 7,5 % 2,0 m 

 
Bei Geländeneigungen von mehr als 7,5 % können ausnahmsweise höhere 
Aufschüttungen zugelassen werden. 
Das geplante Gelände ist in seinem Niveau dem der angrenzenden öffentl i-
chen Verkehrsfläche oder den der sonstigen angrenzenden Nutzungen an-
zugleichen. Das Böschungverhältnis hierzu beträgt maximal 2:1. 

Begründung: 

Im Sinne einer Minimierung des Eingri f fs in Nutzen und Landschaft 
sowie zur Abst immung der geplanten topographischen Verhältnisse 
wird die Geländemodulat ion geregelt .  

3.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
 Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Ebenerdige Stellplatzanlagen sind nur mit einem wasser- und luftdurchläs-
sigen Aufbau herzustellen und durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu 
gliedern. Je zehn Stellplätze ist ein hochstämmiger Laubbaum in einer min-
destens 5 m² großen Pflanzinsel zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. 
Ungegliederte Fassaden mit einer Fläche von mehr als 100 m² und einer 
Höhe von mehr als 5 m sind mit kletternden, rankenden oder selbstklim-
menden Pflanzen zu begrünen. 
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Begründung: 

Gl iederung offener,  ebenerdiger Stel lp latzanlagen durch Baum-
pflanzungen im Sinne der Sicherung einer Mindestdurchgrünung 
des Plangebietes in Berücksicht igung der Belange von Natur und 
Landschaft.  

Die innerhalb des Gewerbegebietes (GE) anfallenden unverschmutzten Nie-
derschlagswässer sind auf den nicht überbauten Grundstücksflächen über 
belebten, pflanzenbestandenen Bodenschichten von mindestens 0,30 Me-
tern Stärke zu versickern. Zu den unverschmutzten Niederschlagswassern 
gehören nicht Wasser von unbeschichteten metallischen Dächern. 
 
Eine Brauchwassergewinnung ist zulässig. 
 
Bei ungünstigen Bodenverhältnissen und topographischen Gegebenheiten 
sowie bei Starkregenereignissen sind die nicht auf den Grundstücken ver-
sickerbaren Niederschlagswässer der öffentlichen Kanalisation anzu-
schließen. 
 
Die Oberflächenwässer von LKW-Stellplätzen, betrieblichen Verkehrs- und 
Umschlagsflächen sowie Erschließungsstraßen sind in die öffentliche Ka-
nalisation anzuschließen. 
 
Dies schließt notwendige wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnis-
se nach anderen spezialrechtlichen Vorschriften nicht aus. 

Begründung: 

Die Regelung der Niederschlagswasserversickerung dient,  im Sinne 
einer Minimierung des Eingri f fs in Natur und Landschaft,  der Siche-
rung der Grundwasserspende vor Ort.  

Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft A ist eine Versickerungsmulde sowie eine 
Vorklärzone anzulegen und behutsam in das Gelände zu integrieren. 

Begründung: 

Im Rahmen der Sicherung der Niederschlagswasserversickerung in-
nerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird innerhalb 
der öf fent l ichen Grünfläche eine naturnah gestal tete Versicke-
rungsmulde eingerichtet.  

Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft B 
sind die Wiesen einmal pro Jahr zu mähen. Frühester Beginn der Maht ist 
der 1.  Juli .  
ist die Fläche von Gehölzen freizuhalten. 
ist ein Eintrag von Pflanzenschutz- oder Düngemitteln unzulässig. 
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Begründung: 

Zum Schutz der Kleinen Flußmuschel wird im Sinne des FFH-
Statuses der Eschach ein Pestizid- und Nährstoffeintrag unterbun-
den. 

Den innerhalb des Geltungsbereichs möglichen Eingriffen in Natur und 
Landschaft durch private Baumaßnahmen gemäß Eingriffs- Ausgleichsbi-
lanzierung vom 19.06.2002 (siehe Anlage 1.) werden die Sammelaus-
gleichsmaßnahmen der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß der textl ichen Festsetzung 
6.4 und 6.5, sowie die Pflanzungen gemäß der textl ichen Festsetzung 7.7 
zugeordnet. Zum Ausgleich des darüber hinaus bestehenden Kompensati-
onsdefizits von 4,45 Wertpunkten ist eine zweckgebundene Ausgleichszah-
lung zur Aufhebung der außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans gelegenen Sohlschwelle in Höhe des Mühlkanals zu leisten. 
 
Den innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes möglichen Ein-
griffen in Natur und Landschaft durch die öffentliche Hand gemäß Ein-
griffs- Ausgleichsbilanzierung vom 19.06.2002 (siehe Anlage 1) werden die 
Pflanzungen gemäß der textl ichen Festsetzung 7.5 zugeordnet.  

Begründung: 

Regelung der Zuordnung von Sammelausgleichsmaßnahmen zu 
möglichen Eingri f fen in Natur und Landschaft.  Die Aufhebung der 
Sohlschwelle bedarf der wasserrechtl ichen Genehmigung. Die dem 
Mühlkanal zuzulei tende Wassermenge darf hierdurch nicht reduziert  
werden. 

3.7 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
 Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Im Gewerbegebiet (GE) ist je angefangene 800 m² Grundstücksfläche min-
destens 1 standorttypischer Laubbaum (siehe Anlage 2) zu pflanzen und 
bei Abgang zu ersetzen. 

Begründung: 

Sicherung einer Mindestdurchgrünung des Plangebietes in Berück-
sicht igung der Belange von Natur und Landschaft  

Im Gewerbegebiet (GE) ist je angefangene 150 m² Grundstücksfläche min-
destens 1 standorttypischer Strauch (siehe Anlage 2) zu pflanzen und bei 
Abgang zu ersetzen. 

Begründung: 

Sicherung einer Mindestdurchgrünung des Plangebietes in Berück-
sicht igung der Belange von Natur und Landschaft  
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Von den Pflanzbindungen ausgenommen sind Flächen für Wege ,  Zufahrten, 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Absatz 
1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung. 

Begründung: 

Verdeutl ichung des Umfangs der Bepflanzungsmaßnahmen gemäß 
den Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepf lanzungen. 

Ungegliederte Fassaden mit einer Fläche von mehr als 100 m² und einer 
Höhe von mehr als 5 m sind mit kletternden, rankenden oder selbstklim-
menden Pflanzen (siehe Anlage 2) zu begrünen. 

Begründung: 

Begrünung ungegl iederter,  großflächiger Fassaden zur Reduzierung 
der architektonischen Einförmigkei t  sowie als Beitrag im Rahmen 
der Berücksicht igung der Belange von Natur und Landschaft .  

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sind an den hierfür 
gekennzeichneten Stellen standorttypische, heimische Laubbäume I.  Ord-
nung (siehe Anlage 2) zu pflanzen. Die Pflanzungen sind zu pflegen, zu er-
halten und bei Abgang zu ersetzen. 

Begründung: 

Die Niedereschacher Straße sol l  a ls Al lee ausgebi ldet werden der 
Gehölzstreifen trennt den Fuß- und Radweg vom Fahrbahnrand. Im 
Sinne der Minimierung des Eingri f fs in Natur und Landschaft (hier:  
u.A. Schutzgut Landschaftsbi ld) wird ein stark wüchsiger Gehölz-
r iegel vor die möglichen Gebäude plaziert .  

Die öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung „Landschaftspark“ ist als 
naturnah gestalteter, extensiv gepflegter Wiesenpark anzulegen. 

Begründung: 

Die bisherige intensiv genutzte landwirtschaft l iche Fläche wird zum 
Schutz vor Eutrophierung einer extensiven Nutzung zugeführt.  Die 
Grünanlage schafft  siedlungsnahes Grün und ist Tei l  der Schaffung 
eines dem Eschachverlauf folgenden öffentl ichen Grünzuges. 

Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen D ist ein lückiges, freiwachsendes Feldgehölz aus 
standortgerechten Laubgehölzen (siehe Anlage 2) anzulegen und bei Ab-
gang zu ersetzen. 

Begründung: 

Den bestehenden landwirtschaft l ichen Weg begleitend wird ein 
Feldgehölz entwickelt ,  indem die vorhandene Gehölzstruktur aufge-
nommen und ergänzt wird 
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3.8 Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
 Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 b BauGB) 

Innerhalb der Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen C ist die vorhandene Vegetation bei Abgang in der Weise 
nachzupflanzen, dass der Eindruck eines geschlossenen Feldgehölzes er-
halten bleibt.  

Begründung: 

Den bestehenden landwirtschaft l ichen Weg begleitend sowie ent-
lang der Hangkante wird das vorhandene Feldgehölz planungsrecht-
l ich geschützt .  
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4.0 Örtliche Bauvorschriften 

Rechtsgrundlage: 
Landesbauordnung BW vom 08.08.1995, zuletzt geändert  am 15.12.1997 

4.1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen  
 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO- BW) 

Die Höhe baulicher Anlagen bemisst sich zwischen der Randsteinhöhe der 
erschließenden Verkehrsfläche in Höhe des Flächenschwerpunktes des 
Anlagengrundrisses (Bezugshöhe) und dem obersten Anlagenabschluss. 
 
Die maximal zulässige Anlagenhöhe ist wie folgt festgesetzt: 
 

Zulässige Anlagenhöhe: Maximale Höhe in m 
Hallen für Produktion oder 
Lagerung 

7,5 

Sonstige Gebäude 15,0 
  
Die Höhendifferenz zwischen der Randsteinhöhe der erschließenden Ver-
kehrsfläche in Höhe des Flächenschwerpunktes und dem Geländeniveau im 
Flächenschwerpunkt kann durch eine Erhöhung der zulässigen Anlagenhö-
he bis zum Maß der Höhendifferenz ausgeglichen werden. 
 
Gebäude deren Baukörperlänge über 50 m betragen sind durch Fassaden-
vor- oder rücksprünge oder/und großflächigem Farb- und Materialwechsel 
so zu gliedern, dass die maximale nicht durch o.a. Maßnahmen gegliederte 
Baukörperlänge 50 Meter nicht überschreitet.  
 

Begründung: 

Beschränkung der Höhenentwicklung für baul iche Anlagen im Sinne 
des Schutzes des Landschaftsbi ldes. 

4.2 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO-BW) 

Werbeanlagen sind nur an den Stätten der Leistung zulässig. 
Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-,  Wechsel- 
und Blinkschaltungen sowie fluoreszierende Farben sind unzulässig. 
Oberhalb des Dachfirstes sind Werbeanlagen nur ausnahmsweise zulässig, 
wenn die maximal zulässige Höhe der Gebäude nicht überschritten wird 
und die maximale Höhe der Werbeanlage 1,5 Meter nicht überschreitet.  
Die maximale Größe der Werbeanlagen an den Fassaden ist auf 10 % der 
Fläche der jeweiligen Fassadenfläche, maximal auf 20 qm beschränkt. 
Die maximale Ansichtsfläche einer freistehenden Werbeanlage beträgt ma-
ximal 20 m². Freistehende Werbeanlagen haben einen Mindestabstand von 
3,0 m zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten. Die maximale Höhe (Anlage 
einschließlich Aufbau) der freistehenden Werbeanlagen darf jeweils maxi-
mal 5 m über Gelände betragen. 
 



Stadt Vi l l ingen-Schwenningen 
 
 
 

25. Juni 2003  Seite 29 von 46 
 

Begründung: 

Def ini t ion einer mit dem geplanten Erscheinungsbi ld der Baugebiete 
verträgl iche Werbung als Rahmenfestsetzung. 

 

4.3 Gestaltung der unbebauten Flächen (§ 74 ABS. 1 NR. 3 LBO-BW) 

Die Geländemodulation darf nur soweit vorgenommen werden, als dass die 
Maßgaben der maximal zulässigen Gebäudehöhe nach Ziffer 1.1 der örtl i-
chen Bauvorschriften eingehalten werden. 

Begründung: 

Im Sinne einer Minimierung des Eingri f fs in Nutzen und Landschaft 
sowie zur Abst immung der geplanten topographischen Verhältnisse 
wird die Geländemodulat ion geregelt .  

 

4.4 Erfordernis der Kenntnisgabe (§ 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO-BW) 

Für die nach § 50 LBO-BW verfahrensfreien Vorhaben sind die Vorschriften 
des § 51 LBO-BW (Kenntnisgabeverfahren) anzuwenden. 

Begründung: 

Im Sinne der Überprüfbarkeit  der Einhaltung der getroffenen recht-
l ichen Maßgaben sind die verfahrensfreien Bauvorhaben der unte-
ren Baurechtsbehörde anzuzeigen. 



Stadt Vi l l ingen-Schwenningen 
 
 
 

25. Juni 2003  Seite 30 von 46 
 

5.0 HINWEISE 

5.1 Flächenschwerpunkt 

Zur Ermittlung des Flächenschwerpunktes (S) der geplanten Gebäude ist,  
bei recht- und dreieckigen Grundrissen, der Schnittpunkt der Seitenhalbie-
renden anzunehmen. 
Bei unregelmäßigen Grundrissen, nach Zerlegung der Gesamtfläche (A) in 
einzelne, geometrische Teilf lächen (Ai) und Ermittlung der jeweiligen Teil-
schwerpunkte (Si),  ein örtl iches Koordinatensystem zu errichten, auf das 
diese zu beziehen sind (xi,  yi) .  Nachfolgend ist zur Ermittlung der Koordi-
naten (Xs, ys) des Flächenschwerpunktes (S) folgende Formel anzuwenden: 
  n      n  

 Xs= ∑  Ai *  xi   ys= ∑  Ai *  yi 
  i = 1      i = 1    

   A      A 

 

5.2 Bodendenkmalschutz 

Zufäll ige Funde sind gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz dem Landesdenk-
malamt, Archäologische Denkmalpflege Marienstr. 10a, 79098 Freiburg an-
zuzeigen 
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5.3 Bodenschutz 

Zur Minimierung des Eingriffs in Natur und Landschaft,  hier: Schutzgut 
Boden, sollten die Gebäude, soweit es der Produktionsablauf zulässt, in 
Splitlevelbauweise (versetzte Geschosse) errichtet werden. 
Die Gesichtspunkte des Bodenschutzes sollten bei der Planung und Um-
setzung beachtet werden. Maßnahmen hierzu wären: 

•  Sparsamer und schonender Umgang mit Boden 
•  Minimierung der Bodenverdichtung und Belastung 
•  Separate Behandlung von Mutterboden 
•  Schutz des kulturfähigen Unterbodens durch Wiedereinbau, Re-

kultivierung oder Geländemodell ierung im Plangebiet. 
•  Wasserdurchlässige Beläge bei Park-,  Stellplatz- oder Hofflächen, 

die nicht durch Umgang mit wassergefährdenden Stoffen oder be-
trieblichen Verkehr verunreinigt werden können. 

•  Der bei den Erschließungs- und Baumaßnahmen anfallende Bo-
denaushub ist soweit als möglich an geeigneten Stellen innerhalb 
des Plangebiets durch Geländemodell ierung bzw. Massenaus-
gleich einer Wiederverwendung zuzuführen .  

•  Durch Dachbegrünungsmaßnahmen sollte die Wasserspeicher- 
und Filterfähigkeit des Bodens genutzt werden.  

5.4 Natur und Landschaft 

Im Sinne der Minimierung des Eingriffs in Natur und Landschaft sollten zur 
Außenbeleuchtung zum Schutz nachtaktiver Insekten nur Natriumleuchtmit-
tel Verwendung finden. 

5.5 Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet l iegt innerhalb der ausgewiesenen Trinkwasserschutzzone 
II I  des Wasserschutzgebietes „Oberer Brühl“ gem. Rechtsverordnung vom 
18.04.1974. Die in der Rechtsverordnung festgesetzten Bestimmungen sind 
einzuhalten. Von der Errichtung von Erdwärmesonden sollte abgesehen 
werden. 

5.6 Altlastenverdachtsflächen 

Soweit sich durch Baumaßnahmen Hinweise auf Flächenbelastungen erge-
ben, sind diese dem Amt für Wasser- und Bodenschutz anzuzeigen. 
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6.0 Flächenbilanz 

6.1 Nutzungen 

Nutzungsarten Fläche in m² 
Gewerbegebiet Ca. 35.852 
Dorfgebiet Ca. 1.077 
Versorgungsfläche Ca. 39 
Verkehrsflächen Ca. 6.982 
Öff.  Grünflächen Ca. 24.385 
Gesamtfläche: Ca. 68.335 

 

6.2 Flächen mit sonstigen Planungsbindungen 

Flächen mit sonstigen Planungsbindungen Flächen in m² 

Fläche zum Anpf lanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonst igen Bepflanzungen 

522 

Fläche zum Erhalt  von Bäumen, Sträuchern 
und sonst igen Bepflanzungen 

2.965 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pf lege 
und Entwicklung von Natur und Landschaft 

21.812 

Gesamtfläche: 25.299 

 

Ö ff. G rün fläche
36%

Versorgungsfläche
0%

D orfgebiet
2%

Verkehrsflächen
10%

G ew erbegebiet
52%

 

Nutzungen 
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III. Auswirkungen der Planung 

1.0 Städtebauliche Auswirkungen der Planung 

Die durch den Bebauungsplan vorbereite ten Baumaßnahmen stel len eine öst l i -
che Siedlungserweiterung Obereschachs dar, deren spornart ige Form gerecht-
fert igt  wird durch den bestehenden Gewerbebetr ieb. Unter Aufnahme der vor-
handenen gewerbl ichen Nutzung werden für den ört l ichen Bedarf  Gewerbeflä-
chen angeboten werden können, die es der Stadt Vi l l ingen-Schwenningen er-
möglichen Betriebsverlagerungen im Sinne einer Bereinigung unverträgl icher 
Gemengelagen lokal zu betreiben. 
 

2.0 Auswirkungen auf die verkehrliche Situation 

Infolge der baul ichen Nutzung wird sich das Verkehrsaufkommen naturgemäß 
erhöhen. Die hierdurch stärker belasteten Straßenzüge „L181“ (Niederescha-
cher Strasse) und K5717 („Schabenhauser Strasse“) sind hinsicht l ich ihres Ka-
pazitätspotentials in der Lage diesen Zuwachs aufzunehmen. Infolge der direk-
ten Anbindung an die L181 und den starken verkehrl ichen Verf lechtungen in 
Richtung Vi l l ingen, resp. in Richtung Schwarzwald wird eine Mehrbelastung der 
Hauptverkehrsstrasse im Altortes zu erwarten sein. Dieses wird sicherl ich ver-
kehrspol i t isch durch die Reduzierung des Verkehrsaufkommen in den ehemal i-
gen Gemengelagen und in den jeweils betroffenen Zuwegungen kompensiert.  

3.0 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes war bislang eine land-
wirtschaft l iche Nutzung sowie ein größerer gewerbl icher Betrieb vorhanden. 
Während die landwirtschaft l iche Nutzung hier aufzugeben ist,  wird der gewerb-
l ichen Nutzung Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet die den Standort  des Betr ie-
bes fest igen, Arbeitsplätze sichert.  Auf umliegende Nutzungen wirkt sich die 
neu eingeführte nicht störend aus. Der zu verzeichnende Verlust an Freif läche 
stel l t ,  da die Bestandsnutzung nicht zur Grünraumversorgung (siedlungsnahes 
Grün) zählt ,  keine städtebaul ich nachtei l ige Entwicklung dar. 
Die Umsetzung des Aufbaus eines Fußwegenetzes zwischen Altort  und Neu-
baugebiet zur freien Feldf lur trägt zu einer weiteren Steigerung des Freizeitwer-
tes des Stadtbezirkes Obereschach bei.  
Eine unzumutbare stärkere Immissionsbelastung wird durch die Änderung des 
Bebauungsplanes nicht ini t i iert ,  da die nunmehr vorgesehenen Nutzungen von 
dem benachbarten Dorfgebiet mit seiner sich nicht von den angrenzenden Be-
standsnutzungen unterscheiden. Eine Verschlechterung der Wohnsituat ion tr i t t  
n icht ein.  
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4.0 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Bestehende, ökologisch wertvol le Strukturen werden planungsrechtl ich gesi-
chert und weiterentwickelt .  Die Grundwasserspende vor Ort wird zu einem we-
sentl ichen Tei l  weiterhin gewährleistet.  Negative Folgen für die Natur werden 
weitestgehend durch planungsrecht l iche Vorgaben reduziert .  Ein Ausgleich des 
Eingri f fs in Natur und Landschaft ist  weitestgehend gewährleistet .  Ein ausrei-
chend großer Grünbereich als Puffer zum FFH-Bereich der Eschach ist aufge-
nommen. Durch die Aufgabe der landwirtschaft l ichen Nutzung wird eine Redu-
zierung des Nährstoffeintrags in das Grundwasser und somit in die Eschach 
einhergehen. Das Schutzgut „kleine Flussmuschel“ f indet nun mehr verbesserte 
Habitatbedingungen vor. 

5.0 Finanzielle Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt 

5.1 Kostenschätzung für die erschließungsbeitragsfähigen Maßnah-
 men 

Bestehenden Gesamtkosten von nahezu 1,95 Mio. Euro stehen Erschl ießungs-, 
Abwasser- und Ausgleichsbeiträge von 0,6 Mio. Euro gegenüber. Nicht über 
Beiträge ref inanzierbare Kosten können z. Tl.  über den Bodenpreis umgelegt 
werden. 

6.0 Durchführung der Bodenordnung 

Die vorhandene Eigentumsstruktur steht der beabsicht igen Nutzung sowohl hin-
sicht l ich der Größe als auch vom Verlauf der Grenzen entgegen. Zur Verwirkl i -
chung des Bebauungsplanes ist eine Umlegung nach § 45 f f  Baugesetzbuch 
vorgesehen. 
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IV. Verfahren 

Verfahrensstand Datum / Fr isten 

1. Aufstel lungsbeschluss 04.10.1995 

2. Betei l igung der Träger öf-
fent l icher Belange 

15.07.2002 – 16.08.2002 

3. Frühzeit ige Bürgerbetei l i -
gung 

17.07.2002 – 31.07.2002 
und 22.07.2002 

4. Öffent l iche Auslegung 20.11.2002 - 20.12.2002 

5. Erneute Offenlage 06.03 – 21.03.2003 

6. 2. Erneute Offenlage 03.06. – 18.06.2003 

7. Abwägungsbeschluss 16.07.2003 

8. Satzungsbeschluss 16.07.2003 

9. Inkraft treten des Bebau-
ungsplanes 01.08.2003 
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B. Rechtsgrundlagen 
 

Baugesetzbuch (BauGB)  
vom 27.08.1997, zuletzt geändert am 13.09.2001, 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) 
vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 22.04.1993, 
 
Baumschutzsatzung der Stadt Villingen-Schwenningen 
In der Fassung vom 11. Mai 1994 
 
Bauordnung des Landes Baden-Württemberg (LBO-BW) 
In der Fassung vom 08. August 1995 (GBl S. 617) geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 1997 (GBl. S. 521) 
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C. Anhang 

1.0 Eingriffs-  Ausgleichsbilanzierung 

Gemäß § 1 a Baugesetzbuch i .  V. m. § 8 Bundesnaturschutzgesetz  nach Vorla-
ge Untere Naturschutzbehörde/Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis (Zif fern 
und Bezeichnungen entsprechend der Formblätter LRA), Stand der Bewertung: 
19.06.02 

1.1 Bestand – Biotischer Teil 

Kennzif fer Flächenkatego-
r ie 

Flächen-
größe 

Wertpunkt /  
ha 

Wertpunkte 

1.1 Grünland 0,65 40 26 
2.1 Acker 4,52 30 135,6 
5.2 /  3 Feldgehölz/ -

hecke 
0,26 65 16,9 

7.1 Verkehrsf läche 
(versiegelt)  

0,2 0 0 

7.4 Verkehrsgrün 0,2 50 10 
8.7 Gewerbef lä-

chenbestand 
1,0 8 8,0 

 Gesamt 6,83  196,5 
 

Einzelbäu-
me 

Kategorie Anzahl Wertpunkte 
/  Stck 

Wertpunkte 

 2. Ordnung 5 0,3 1,5 
 1. Ordnung 1 0,6 0,6 
 Gesamt 6  2,1 

 
Gesamtsumme der Wertpunk-
te 

  198,6 
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1.2 Planung – Biotischer Teil 

Kennzif fer Flächenkatego-
r ie 

Flächen-
größe 

Wertpunkt /  
ha 

Wertpunk-
te 

1.5 /  8.3 Landschaftspark 
(extensiv ge-
nutzt einschl.  
ergänzender 
Gehölze) 

1,73 55 95,15 

4.5 Retent ionsf läche 
mit Vorklärung 

0,32 50 16,0 

5.2 Feldgehölz 0,26 65 16,9 
5.2 Gehölz (Pla-

nung) 
0,04 55 2,2 

7.1 Verkehrsf lächen 
(Bestand + Pla-
nung) 

0,5 0 0 

7.4 Verkehrsgrün 0,2 50 10 
8.3 Parkanlage ( in-

tensiv) 
0,09 30 2,7 

8.7 Dorfgebiet 0,11 24 2,64 
8.8 Gewerbeflächen 

(Bestand + Pla-
nung) 

3,58 8 28,64 

 Gesamt 6,83  174,23 
 

Einzelbäu-
me 

Kategorie Anzahl Wertpunkte 
/  Stck 

Wertpunkte 

 1. Ordnung 23 0,4 9,2 
 2. Ordnung 2 0,2 0,4 
 Gesamt   9,6 

 
Gesamtsumme der Wertpunk-
te 

  183,83 

 
1.3 Planung – Abiotischer Teil  -  Bonuspunkte  

Kennzif fer Flächenkatego-
r ie 

Befest igte 
Flächen 

Wertpunkt /  
ha 

Wertpunk-
te 

1.1 Trennsystem 
(Nettobauland) 

2,58 X 0,6 5 
 

10,32 

 Gesamt   10,32 
 
 
 

Wertpunkte 
(gesamt)  
Planung 

   194,15 

 
Bei der hier durchgeführten Eingri f fs- und Ausgleichsbi lanzierung fehlen zum 
vol lständigen Ausgleich 4,45 (198,6 WP – 194,15 WP) Wertpunkte. 



Stadt Vi l l ingen-Schwenningen 
 
 
 

25. Juni 2003  Seite 39 von 46 
 

In dem Baugebiet  „Unter dem Dorf“ wird der Eingri f f  mit  einer Fläche von 2,69 
ha durch die zukünft ige Gewerbegebietsnutzung und das Dorfgebiet (Planung) 
und durch 0,3 ha durch die neuen Verkehrsf lächen verursacht.  Die anderen Flä-
chen verursachen entweder keinen Eingri f f  oder sind Bestandsflächen. Diesen 
Eingri f fsf lächen sind als Ausgleichsf lächen die Retent ionsf läche mit Vorklärung, 
die Ergänzung des Feldgehölzes, der Landschaftspark - extensiv genutzt  ein-
schl ießl ich ergänzender Gehölze - und die Baumpflanzungen zuzuordnen. Das 
verbleibende Def izi t  von 4,45 Wertpunkten sol l  durch eine Tei lmaßnahme des 
Rückbaus der Wehranlage in der Eschach ausgegl ichen werden. 
 
Der Eingri f f  wird zu 89,97 % durch die geplanten Gewerbef lächen und zu 10,03 
% durch die geplanten Verkehrsf lächen verursacht. Dem steht der Ausgleich auf 
den genannten Flächen einschl ießl ich der Maßnahme an der Eschach gegen-
über.  Das Aufwertungspotenzial  d ieser Flächen und Maßnahmen beträgt 62,60 
Wertpunkte. Daraus ergibt sich eine entsprechende Zuordnung mit den oben 
angegebenen Prozentantei len mit 6,28 Werteinheiten zu den zukünft igen Stra-
ßenflächen und mit 56,32 Werteinheiten zu den zukünft igen Gewerbeflächen / 
Dorfgebiet.  Der Ausgleich für die neuen Straßenflächen kann durch die Neu-
pflanzung von 16 Bäumen erster Ordnung (6,4 Werteinheiten) vorgenommen 
werden. Al le anderen aufgeführten Ausgleichsmaßnahmen dienen dem Aus-
gleich des Eingri f fs durch die geplanten Gewerbef lächen / Dorfgebiet .  
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Pflanzliste vom 01.07.1999 
Die in der nachstehenden Liste aufgeführten Pflanzenarten sind beispielhaft  als 
Empfehlungen bzw. Orientierungshi l fen bei der Durchführung der Anpflanzun-
gen gedacht. 

2.1 Laubbäume 

2.1.1 Laubbäume 1. Ordnung (über 20 bis 40 m Höhe) 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Betula pendula Birke 
Fraxinus excelsior Esche 
Ti l ia cordata Winter-Linde 
Quercus robur St iel-Eiche 
u.a.  

2.1.2 Laubbäume 2. und 3. Ordnung (7 bis 20 m Höhe) 
Acer campetre Feld-Ahorn 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
u.a.  

2.2 Großsträucher und Sträucher (3 bis 5 (7) m Höhe) 

Cornus sanguinea Gemeiner Hartr iegel 
Corylus avel lana Haselnuß 
Crataegus monogyna Eingri f fe l iger Weißdorn 
Ligustrum vulgare Liguster* 
Lonicera xylosteum Gemeine Heckenkirsche* 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus cathart ica Gemeiner Kreuzdorn* 
Sambucus racemosa Traubenholunder* 
u.a.  

2.3 Gehölze für geschnittene Hecken 

Acer campester Feld-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Cornus mas Kornelkirsche 
Ligustrum vulgare Liguster* 
u.a.  

2.4 Klettergehölze 

Hedera hel ix Efeu* 
Polygonum aubert i i  Schl ing-Knöterich 
Parthenocissus spec. Wilder Wein 
u.a.  
Den Klettergehölzen sind zur opt imalen Entwicklung, wenn notwen-
dig,  die geeigneten Rank- und Kletterhi l fen zur Verfügung zu stel len. 
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2.5 Obstbäume (Streuobst und Wildobst): 

Wildobstbäume: 
Malus sylvestr is Holz-Apfel  
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Pyrus communis Most-Birne 
Streuobstbäume: 

Bit terfelder 
Bohnapfel 
Danziger Kantapfel 
Hauxapfel 
Jakob Fischer 
Kaiser Wilhelm 
Maunzenapfel 
Odenwälder 
Sonnenwirtsapfel 
Wil tshire 

Apfel:  

u.a. lokale Sorten  
Doppelte Phi l ippsbirne 
Herzogin Elsa 
Oberösterreichische Weinbirne 
Schweizer Wasserbirne 

Birne: 

u.a. lokale Sorten  

2.6 Gehölzarten für feuchte und nasse Standorte 

z.B. in unmit telbarer Ufernähe der neuzuschaffenden Mulden/Gräben, Vernäs-
sungsbereich 
  

Bäume 
Alnus glut inosa Grau-Erle 
u.a.  
Großsträucher und Sträucher: 
Prunus padus Trauben-Kirsche 
Sal ix fragi l is Bruchweide 
Sal ix purpurea Purpur-Weide 
Viburnum opulus Gemeiner Schneebal l* 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen* 
u.a.  

 [Die mit  * gekennzeichneten Pflanzen sind als gi f t ig einzustufen!! ! ]  

Gelöscht:  ¶

Gelöscht:  ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
Übersichtsplan unmaßstäb-
lich¶

Seitenumbruch
2. Anlaß und Ziel der Ände-
rung¶
¶
Der seit dem 24.09.1994 
rechtsverbindliche Bebau-
ungsplan "Schilterhäusle" 
weist entsprechend der Ziel-
setzungen der Stadt Villin-
gen-Schwenningen im städ-
tebaulichen Wettbewerb 
"Wohnen und Arbeiten im 
Zentralbereich Villingen-
Schwenningen" überwiegend 
Wohnungen in Geschoß- und 
Mehrfamilienheimbauten aus. 
Lediglich in Block WA 2 sind 
17 Reihenhäuser festgesetzt.¶
¶
Die sich derzeit darstellende 
Wohnungssituation in dieser 
Stadt zeichnet sich dadurch 
aus, daß eine große Nachfra-
ge nach Familienheimen zu 
verzeichnen ist, kurzfristig 
aber keine Familienheim-
grundstücke in den großen 
Stadtbezirken zur Verfügung 
gestellt werden können. Erst 
mittelfristig (ca. 3 Jahre) 
stehen wieder Familienheim-
grundstücke in Villingen 
(Baugebiet "Oberer Steppach 
/ Voderer Eckweg") und in 
Schwenningen (Baugebiet 
"Kleines Eschle") zur Verfü-
gung. Das derzeitige Defizit 
an Familienheimgrundstü-
cken kann in sehr begrenz-
tem Umfang nur in den klei-
nen Stadtbezirken oder in 
den Umlandgemeinden be-
friedigt werden. Dies wider-... [1]
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3.0 Sortimentsliste zur Definition der Zentrenrelevanz von Ein-
zelhandelsbetrieben 

 Zentralrelevante Sortimente Nicht-zentralrelevante Sortimente
 - Nahrungs- und Genussmittel incl.  - Baustoffe, Bauelemente,
   Lebensmittelhandwerk*    Installationsmaterial, Beschläge,
 - Reformwaren    Eisenwaren und Werkzeuge,
 - Papier- und Schreibwaren, Schulbedarf,    Badeeinrichtungen und -ausstattung,
   Zeitschriften. Bücher, Briefmarken    Sanitär/Fliesen, Rollläden, Gitter,
 - Drogeriewaren (incl. Wasch-    Rollos, Markisen
   Putzmittel) Kosmetika, Apothekenwaren  - Möbel/Küchen/Büromöbel
 - Schnittblumen, zoologischer Bedarf  - Elektroinstallationsbedarf
 - Oberbekleidung, Wäsche  - Teppiche/Bodenbeläge, Farben, Lacke,
   Kürschnerwaren, Wolle, Kurzwa-    Tapeten, Malereibedarf
   ren/Handarbeiten, Stoffe, sonstige  - Holz,Bauelemente wie z.B. Fenster,
   Textilien    Türen
 - Schuhe, Lederbekleidung, Lederwaren,  - Pflanzen und Zubehör, Pflege- und 
   Modewaren incl. Hüte, Accessoires und    Düngemittel, Torf und Erde,
   Schirme, Orthopädie    Pflanzengefäße, Gartenmöbel, Garten-
 - Spiel- und Schreibwaren, Bücher,    werkzeuge, Zäune, Gartenhäuser, Naturhölzer u.ä.
   Bastelartikel  - Campingartikel
 - Sportartikel (incl. Bekleidung), außer  - Brennstoffe/Mineralölerzeugnisse
   Sportgroßgeräte, wie z.B. Surfboards,  - Kfz/Motoräder/Mopeds/Kfz-Zube-
   Fahrräder    hör/Rasenmäher, Motorad- und Fahr-
 - Nähmaschinen und Zubehör u.ä.    radzubehör
   Hausrat, Glas/Porzellan/Keramik,  - Sportgroßgeräte (z.B. Surfboards, Fahrräder)
   Kunstgewerbe, Geschenkartikel, Hohl-  - Antennen/Satellitenanlagen
   und Stahlwaren**
 - Beleuchtungskörper für den
   Haushaltsbedarf
 - Uhren, Schmuck, Silberwaren
 - Fotogeräte, Videokameras, Fotowaren
 - Musikalienhandel, Ton- und Bildträger
 - optische und feinmechansiche
   Erzeugnisse
 - Computer, Büroorganisationsmittel,
   Büro- und Kommunikationstechnik (mit
   überwiegend auf Privathaushalte
   augerichter Struktrur)
 - Unterhaltungs- und Haushaltselektronik,
   Kleinelektronikgeräte sowie Geräte der
   Telekomunikation (sog. Henkelware)
 - Elektrogroßgeräte im Bereich der
   "weißen" Ware (z.B. Herde, Öfen, 
   Elektroeinbaugeräte,
   Haushaltstechnik)***
 - Elektrogroßgeräte im Bereich der
   braunen Ware (z.B. sog. Stehgeräte)***
 - Heimtextilien, Bettwaren, Gardinen und
   Zubehör**
*      Nahrungs- und Genussmittel sind grundsätzlich zentralrelevante Sortimente, dennoch werden sie oft  

g
     Einzelhandel nach zentralrelevanten und nicht zentralrelevanten Sortimenten  

      in innenstadtuntypischen Betriebsformen (SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte) angeboten, die auf 

Quelle: GMA-Empfehlungen auf Grundlage der erhobenen Standortverteilung 2000

       Großmengeneinkäufe ausgelegt sind. Im Falle von An-bzw. Umsiedlungsgesuchen sind daher 
       Einzelfallentscheidungen notwendig.
**    Abwägungsspielraum im Rahmen von Randsortimenten gegeben.
***  Vorschlag der Verwaltung abweichend vom GMA-Vorschlag.
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4.0 Formblatt der Umwelterheblichkeitsprüfung zum Baugebiet  
„Unter dem Dorf“ im Stbz. Obereschach 

 
 

UVP-Arbeitsgruppe STE/GF 

Umwelterheblichkeitsprüfung 
 
 
Prüffragen-Katalog zur 
Umwelterhebl ichkeit  

Grad der umweltrelevanten Auswirkungen 
 
Posit iv :  +    Negativ :  -     Keine :  0 
stark :  ±  ±  ±     mit tel  :  ±  ±     schwach :  ±  

Stbz. :  Obereschach    
Gebiet :Unter dem Dorf 
Stand : 12/95 

 
Stand-
ort 

 
Umge-
bung 

 
Erläuterung 

1. 
Land-
schaftsraum 
 

visuel le Bezie-
hung 
 

 --  hohe visuel le Beeinträcht igung 
des Landschaftsraums durch 
spornart ige Entwicklung eines 
neuen öst l ichen Ortsrandes 

 
 

Flächenzer-
schneidung 
 

 -  Zerschneidung des zusammen-
hängenden Landschaftsraumes 
am öst l ichen Ortsrand 

 
 

Naturerlebnis 
 

o - Gebiet mit  geringer Bedeutung für 
Naturerlebnis. südl iche Umge-
bung jedoch hochwert ig 

 
 

Beeinträcht i-
gung von Vor-
rangflächen 

-  landwirtschaft l iche Vorrangfläche 
gemäß Landschaftsplan 

2. 
Siedlungs-
raum 
 

Anbindung an 
Ortstei l  
 

+  an Ortstei l  angeschlossen 

 
 

Verdichtungs-
grad 
 

+  maximale GRZ vorgesehen 

 
 

Wohn- und Um-
gebungswert 

  nicht relevant da Gewerbegebiet  

 
 

Verkehrsanbin-
dung 
 

+  an Niedereschacher Straße ange-
schlossen, interne Erschl ießung 
notwendig 

 
 

Verkehrsbelas-
tung 
 

o -- Mehrbelastung in den Ortskernen 
von Obereschach vor al lem durch 
LKW's zu erwarten 

3. 
Lärm 
 

Lärmbelastung 
für angrenz. 
Nutzungen 

 --  durch Verkehrszunahme vor al lem 
durch LKW-Verkehr 

4. 
Kl ima / Luft-
hygiene 

Kl imafunkt ion 
 

 -  nur kleinkl imatische Auswirkun-
gen 
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Luftverunreini-
gung 
 

-  -  geringe Belastung durch Heizung 
und Verkehr 

5. 
Wasser 
 

Grundwasser 
 

--  -  Verr ingerung der Grundwasseran-
reicherung und -qual i tät  im Was-
serschutzgebiet Zone II I  

 
 

Oberf lächen-
wasser 
 

o + Anschlußmöglichkeit  des Regen-
wasserüberlaufes an die Eschach 

6 
Rel ief  /  Bo-
den 
 

Rel iefverände-
rung 
 

--   Rel iefveränderung durch große 
Höhenunterschiede unausweich-
l ich 

 
 

Boden-
beeinträcht i-
gung 

--  durch hohen Versiegelungsgrad 

7. 
Pf lanzen / 
Tiere 
 

Pf lanzenwelt 
 

o  Eingri f f  in landwirtschaft l iche Flä-
che 

 
 

Tierwelt  
 

-  -  Eingri f f  in Feldf lurfauna und hö-
herwert iger Umgebung 

8. 
Übergeord-
nete /  
sekt.  Pla-
nungen 

Flächennut-
zungsplan 
 

+  aus neuem Flächennutzungsplan 
entwickelt  

 
 

Landschaftsplan 
 

--   gemäß Landschaftsplan und Ge-
bietssteckbrief  wird Bebauung 
nicht empfohlen 

9. 
Sonst iges 
 

Schutzzone  --  Wasserschutzgebiet Zone I I I  

Besonders gravierende, negat ive Verände-
rungen :  
 
hohe visuel le Beeinträcht igung des Land-
schaftsraums am öst l ichen Ortsrand 
spürbare Mehrbelastung im Ortskern durch 
Gewerbeverkehr und Verkehrslärm 
Verr ingerung der Grundwasserqual i tät und -
anreicherung in der Wasserschutzzone I I I  
hohe Rel iefveränderung durch Baumaßnah-
me zu erwarten 
hohe Bodenbeeinträchtigung durch großen 
Versieglungsgrad 
 
 

Maßgebl iche posit ive Verände-
rungen : 
 
 
 
 

Ergeb-
nis 
 
 
 

Bebauungsplanung mit hohen Eingri f fen in den Landschaftsraum, die 
Verkehrssituat ion, den Grundwasserbestand und den Rel ief- 
/Bodenzustand am öst l ichen Ortsrand Obereschachs 
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 UVP nicht erforderl ich  
 UVP insgesamt erforderl ich  

 

 UVP er-
forderl ich für 
folgende Prü-
fungsbereiche: 
 

Landschaftsraum 
Verkehr 
Wasser 
Rel ief /Boden 

 
 
 
 
Vi l l ingen-Schwenningen, den 31. Jul i  2003 
 
Bürgermeisteramt 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Rolf  Fußhoel ler 
Erster Bürgermeister 
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Übersichtsplan unmaßstäblich 

Seitenumbruch

2. Anlaß und Ziel der Änderung 

 

Der seit dem 24.09.1994 rechtsverbindliche Bebauungsplan "Schil-
terhäusle" weist entsprechend der Zielsetzungen der Stadt 
Villingen-Schwenningen im städtebaulichen Wettbewerb 
"Wohnen und Arbeiten im Zentralbereich Villingen-
Schwenningen" überwiegend Wohnungen in Geschoß- und 
Mehrfamilienheimbauten aus. Lediglich in Block WA 2 sind 
17 Reihenhäuser festgesetzt. 

 

Die sich derzeit darstellende Wohnungssituation in dieser Stadt 
zeichnet sich dadurch aus, daß eine große Nachfrage nach 
Familienheimen zu verzeichnen ist, kurzfristig aber keine 
Familienheimgrundstücke in den großen Stadtbezirken zur 
Verfügung gestellt werden können. Erst mittelfristig (ca. 3 



Jahre) stehen wieder Familienheimgrundstücke in Villingen 
(Baugebiet "Oberer Steppach / Voderer Eckweg") und in 
Schwenningen (Baugebiet "Kleines Eschle") zur Verfügung. 
Das derzeitige Defizit an Familienheimgrundstücken kann in 
sehr begrenztem Umfang nur in den kleinen Stadtbezirken 
oder in den Umlandgemeinden befriedigt werden. Dies wi-
derspricht jedoch dem auch mit den Nachbargemeinden ab-
gestimmten Ziel der Stadtentwicklungspolitik von Villingen-
Schwenningen - dargelegt in den Kernaussagen des in der 
Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan - den Woh-
nungsbedarf der Verwaltungsgemeinschaft in erster Linie im 
Zentralbereich zu realisieren. 

 

 

 

3. Übergeordnete Planung 

 

Die Abstimmung mit der übergeordneten Planung wurde bei der 
Aufstellung des Bebauungsplans "Schilterhäusle" vorge-
nommen. Inzwischen ist der neue Flächennutzungsplan, der 
den Planbereich als Wohnbaufläche darstellt, soweit im Ver-
fahren gediehen, daß die Offenlage im März 1995 im gemein-
samen Ausschuß beschlossen werden kann. 

 

 

 

4. Städtebauliche Lösung 

 

Ausgehend von der Zielsetzung im Wettbewerb und im Bauleitplan-
verfahren : 



überwiegend Geschoßbauten, mittlere Bauhöhen / gemischte Ge-
bäudeformen, 

kräftige Akzentuierung der städtebaulichen Raumkanten, 

gemischte Baustrukturen in Form einer geschlossenen Blockrand-
bebauung und Einzelhausbebauung an jeweils 2 Baublock-
seiten, um ein Mindestmaß an Transparenz und Durchlässig-
keit zu gewährleisten 

und ausgehend von anerkannten gestalterischen Grundsätzen im 
Städtebau zur Strukturierung und Ordnung der Gebäudety-
pen innerhalb eines Straßenzuges, empfehlen die Planer, in 
den Blöcken WA 7 und WA 8 anstelle der insgesamt 5 Mehr-
familienhäuser (ca. 15 - 20 WE) 23 Reihenhäuser (Block WA 7 
= 13 Reihenhäuser, Block WA 8 = 10 Reihenhäuser) festzu-
setzen. 

Die überwiegende Bauweise und der Grad der Baudichte im Bauge-
biet "Schilterhäusle" lassen als Haustyp für ein Familien-
heim nur das Reihenhaus zu und als Standort nur die Nord-
seite der Baublöcke, damit die knapp bemessenen Freizeit-
flächen nach Süden orientiert sein können. Darüber hinaus 
kommen nur solche Blöcke in Frage, bei denen die Akzentu-
ierung der Blockecken durch "kräftigere" Gebäudetypen ü-
bernommen werden kann. 

Die neuen Gebäudetypen "Reihenhaus" und "Mehrfamilienhaus" 
entsprechen denen im übrigen Baugebiet. Entsprechend gel-
ten auch die gleichen Festsetzungen. Lediglich für das nörd-
liche Mehrfamilienhaus mußte eine verkürzte Abstandsfläche 
an der Nordseite gewählt werden, um die städtebaulich ge-
wollte Symmetrie in diesem Bereich zu erhalten. 

Seitenumbruch

Ein weiterer Änderungsvorschlag besteht darin, in Block MI 3 an-
stelle des 3-geschossigen Gebäudes für Kleingewerbe / 
Wohnen zwei 3-geschossige Mehrfamilienhäuser festzuset-
zen. Es wird erwartet, daß die Nachfrage nach Kleingewerbe 
/ Wohnen nicht so hoch sein wird, daß dieses Gebäude benö-
tigt wird. Außerdem wird dieser Bereich durch die vorge-
schlagenen Mehrfamilienhäuser städtebaulich aufgewertet. 

Im Gegensatz zu den übrigen Mehrfamilienhäusern im Baugebiet 
erhalten die beiden neuen Gebäude Tiefgaragen, damit der 



Blockinnenbereich frei von Nebenanlagen bleibt und somit 
begrünt werden kann. 

 

 

 

5. Ausgleich von unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft 

 

Durch die Planänderung ergeben sich keine Änderungen in der Ein-
griffs- / Ausgleichsbilanzierung und somit auch keine Not-
wendigkeit, weitere Maßnahmen zum Ausgleich von unver-
meidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
festzusetzen. 

 

 

 

6. Voraussichtliche Kosten für die Stadt 

 

Es entstehen keine weitere Kosten für die Erschließung der 
Grundstücke gegenüber den im Planverfahren "Schilterhäus-
le" genannten Kosten. 

 

 
 

 


